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Kapitel 1 veranschaulicht die Reaktionen der internationalen Ge-
meinschaft in einigen multilateralen Organisationen auf Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Kapitel 3 verdeutlicht den enormen Druck, dem der humanitäre 
Sektor in den letzten zwei Jahren wegen des enormen Bedarfs und 
einer noch größeren Finanzierungslücke ausgesetzt war.

Die WTO steht für regelbasierten Handel und die Beseitigung von 
Handelshemmnissen. Plurilaterale Initiativen bieten dabei Alterna-
tiven zur Überwindung von Patt-Situationen.

Pandemieprävention und -reaktion waren Schwerpunkte der Debatten 
im Bereich Globale Gesundheit. Andere Gesundheitsbedrohungen 
bleiben weiterhin ein großes Problem. Mehr in Kapitel 7

Menschenrechte bilden eine der drei Gründungspfeiler der UN. Ka-
pitel 2 gibt einen Überblick über wichtige Abstimmungen und Initia-
tiven der letzten beiden Jahre im Menschenrechtsrat.

Angesichts von schätzungsweise 103 Mio. Menschen, die bis Mitte 
2022 vertrieben wurden, bleiben Flucht und Migration eine der 
größten globalen Herausforderungen. Mehr dazu in Kapitel 4. 

Im komplexen Ökosystem der digitalen Verwaltung ist die Interna-
tionale Fernmeldeunion eine oft übersehene Institution, die sich mit 
Themen von Normung bis zur digitalen Kluft befasst.

Auf der Internationalen Arbeitskonferenz wurde ein neues Grun-
dprinzip angenommen. Gleichzeitig bleiben die Unterschiede bei 
der sozialen Absicherung erheblich. Mehr in Kapitel 8. 

Genf als „Stadt des Friedens” ist u.a. Gastgeberin des einzig verblie-
benen multilateralen Verhandlungsforums für Abrüstung. Seine Ar-
beit wurde in den letzten zwei Jahren weiter erschwert.
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Vorwort 

In den vergangenen zwei Jahren spielten die internationalen 
Organisationen in Genf eine wichtige Rolle bei der Bewälti-
gung globaler Herausforderungen. Gleichzeitig wurden sie 
von größeren Trends der internationalen Beziehungen und 
neuen Konflikten beeinflusst. Obwohl das multilaterale Genf 
mehr Aufmerksamkeit erhielt, bleibt es für politische Akteure 
und Beobachter außerhalb Genfs oft eine „Blackbox“.

Der erste 'Kleine Atlas des Internationalen Genf', ver- 
 öffentlicht im April 2021, versuchte das Verständnis wichti-
ger Entwicklungen des multilateralen Genfs in den Jahren 
2019/2020 zu erleichtern. Das große Interesse an dieser ersten 
Ausgabe überzeugte uns, einen aktualisierten und umfangrei-
cheren zweiten Atlas 2021/2022 zu erstellen.

Der 'Kleine Atlas des internationalen Genf 2021/2022' il-
lustriert wichtige Trends in den Bereichen Menschenrechte, 
Humanitäre Hilfe, Flucht und Migration, Welthandel, Digitales, 
Globale Gesundheit, Arbeit sowie Frieden und Sicherheit. Ein be-
sonderes Kapitel ist dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine 
gewidmet. Der Atlas hebt das Abstimmungsverhalten, Ergeb-
nisse von Berichten sowie die Unterstützung für multilaterale 
Initiativen hervor.

Angesichts der vielen Organisationen kann er unmöglich 
das gesamte Spektrum des multilateralen Genf abdecken. 
Dennoch kann er hoffentlich etwas Licht auf einige Dynamiken 
der letzten zwei Jahre werfen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Dr. Olaf Wientzek, Direktor
Sarah Ultes, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Cedric Amon, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Multilateraler Dialog
Konrad-Adenauer-Stiftung Genf
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In einer Zeit, in der globale Herausforderungen starke, gut fi-
nanzierte und funktionierende internationale Organisationen 
erfordern, wurde das multilaterale Genf durch den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine massiv erschüttert. In verschie-
denen multilateralen Gremien mussten die Mitgliedstaaten auf 
eine eklatante Verletzung des Völkerrechts durch ein ständiges 
Mitglied des UN-Sicherheitsrats reagieren. Gleichzeitig ver-
schärfte der russische Überfall der Ukraine die ohnehin schon 
besorgniserregende humanitäre Lage weltweit. Schon vor dem 
Krieg ließen langanhaltende Konflikte, der Klimawandel und 
die COVID-19-Pandemie den Bedarf an humanitärer Hilfe auf 
ein nie dagewesenes Niveau steigen. Die in Genf ansässigen Or-
ganisationen, die zu Flucht und Migration arbeiten, stehen vor 
großen Herausforderungen: Die Zahl der weltweit vertriebenen 
Menschen überschritt erstmals die 100-Millionen-Marke. Staa-
ten, die sich bereits in einer schwierigen wirtschaftlichen, 
sicherheitspolitischen oder humanitären Lage befanden, tra-
gen die Hauptlast. Zwar wurden in den letzten Jahren mehr 
Mittel für die Bewältigung dieser Herausforderungen bereitge-
stellt, doch konnten diese nicht den steigenden Bedarf decken. 
Wie dieser Atlas zeigt, wurde die Krisenbewältigung häufig von 
einer kleinen Gruppe Hauptgeber geschultert. Finanzierungs-
engpässe betrafen auch andere Organisationen im Bereich der 
Menschenrechte und der globalen Gesundheit.

Die Versuche autoritärer Staaten, unerwünschte Resoluti-
onen im UN-Menschenrechtsrat zu verhindern und ein Narrativ 
zu etablieren, das ein unkritisches, staatszentriertes Verständ-
nis der Menschenrechte betont, wurden fortgesetzt – am 
aktivsten, aber nicht allein, von China. Obwohl das autoritäre 
Lager einige bemerkenswerte Erfolge erzielen konnte, gelang 
es dem Menschenrechtsrat in den letzten zwei Jahren, mehrere 
sich verschlechternde und dringliche Menschenrechtssituatio-
nen anzusprechen.

Trotz vieler besorgniserregender Entwicklungen und eines 
fehlenden Konsenses zwischen den Mitgliedstaaten in vielen Fra-
gen waren die multilateralen Foren in Genf nicht komplett 
paralysiert. Den Mitgliedern gelang es, wichtige Durchbrüche zu 
erzielen, sei es in den Bereichen Arbeit, Handel, globale Gesund-
heit oder bei der Abmilderung der katastrophalen Folgen des 
russischen Überfalls für die weltweite Ernährungssicherheit. In 
den Jahren 2019/2020 legten der fehlende Konsens und die CO-
VID-19-Pandemie mehrere Organisationen lahm. Viele von ihnen 
haben jedoch ihre Bedeutung 2021 und 2022 unter Beweis ge-
stellt. Der Wechsel in der US-Regierung Anfang 2021 wirkte sich 
positiv auf die Arbeit verschiedener Organisationen aus. Die EU 
ist nach wie vor ein wichtiger Verfechter eines regel- und werte-
basierten Multilateralismus. Der Atlas zeigt jedoch, dass Impulse 
für multilaterale Lösungen auch von anderen Staaten aller Konti-
nente unterstützt wurden oder sogar ausgingen. Dennoch deutet 
vieles darauf hin, dass zunehmend auf plurilaterale Lösungen 
oder Koalitionen der Willigen - vor allem im Handelsbereich – zu-
rückgegriffen wird, um Blockaden zu überwinden.

2021 und 2022 haben große, zukünftige Herausforderun-
gen aufgezeigt: die Notwendigkeit einer besseren Prävention 
und Reaktion auf Pandemien, die Bekämpfung protektionis-
tischer Tendenzen, der Klimawandel, die Überwindung des 
Stillstands von Abrüstungsbemühungen, die Überbrückung der 
digitalen Kluft und die Entwicklung technischer Standards für 
künstliche Intelligenz (KI). Die Mitgliedstaaten sind sich zwar 
größtenteils einig, dass es sich um dringliche Herausforderun-
gen handelt, aber uneins darüber, wie diese bewältigt werden 
sollen und wer in den Prozess einbezogen werden soll.

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass die multilatera-
len Organisationen in Genf trotz ihrer Schwächen weiterhin 
von Bedeutung sind. Gleichzeitig werden die Uneinigkeiten 
über Werte und Regeln der multilateralen Zusammenarbeit 
wahrscheinlich fortbestehen.

13Einleitung 



14 15Ukraine
Kl

ar
e 

Ve
ru

rt
ei

lu
ng

 d
ur

ch
  

di
e 

U
N

-G
en

er
al

ve
rs

am
m

lu
ng

Ru
ss

la
nd

s 
Re

ch
t a

uf
  

M
RR

-M
it

gl
ie

ds
ch

af
t a

us
ge

se
tz

t

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 fü

r 
Ru

ss
la

nd
  

au
s 

„h
ar

te
n“

 A
ut

ok
ra

ti
en

So
rg

en
 ü

be
r 

la
ng

fr
is

ti
ge

 F
ol

ge
n

Russlands erneuter Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 
wurde häufig als Schock für den Multilateralismus im Allgemei-
nen und für die Genfer Organisationen im Besonderen bezeich-
net. Die Invasion selbst, ihre unmittelbaren wie langfristigen 
Folgen, aber auch die Reaktion darauf beschäftigten das gesam-
te multilaterale Genf.

Der russische Angriffskrieg wurde regelmäßig in verschiede-
nen multilateralen Foren aufgegriffen. Die UN-Generalversamm-
lung (UNGA) in New York verurteilte die Invasion mehrfach: Am 
2. März 2022 verabschiedete das Gremium mit großer Mehrheit 
die Resolution „Uniting for Peace“ (S. 18 – 19). Ein weiteres Beispiel 
war die Verurteilung der russischen Annexion ukrainischen Terri-
toriums (S. 26 – 27). Diese Resolutionen hatten für andere multi-
laterale Organisationen in Genf Signalwirkung und gaben den 
Ton für weitere Schritte vor: Stellungnahmen und das konzertier-
te Verlassen von Sitzungen waren als Zeichen des Protests gegen 
Russlands Verletzungen des Völkerrechts u.a. im UN-Menschen-
rechtsrat (MRR), bei der Weltstandardisierungsversammlung 
(WTSA), der Weltgesundheitsversammlung (WHA) wie auch der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu beobachten.

Jenseits von Stellungnahmen in diesen verschiedenen Fo-
ren wurden auch konkrete Schritte beschlossen: In einem histo-
rischen Votum beschloss die UNGA am 7. April 2022, Russlands 
Recht auf Mitgliedschaft im in Genf ansässigen UN-Menschen-
rechtsrat auszusetzen (S. 20 – 21). Am 24. März 2022 beschloss 
der Verwaltungsrat der ILO, die technische Zusammenarbeit 
mit Russland auszusetzen und die ILO zu beauftragen, Optio-
nen zum Umzug ihres Moskauer Regionalbüros (S. 24 – 25) zu 
prüfen. 

Blickt man auf das Stimmverhalten der Staaten, so lassen 
sich folgende Beobachtungen machen:

a) Bei allgemeinen Verurteilungen der russischen Aggres-
sion unterstützte ein Großteil der UN-Mitglieder die Ukraine, 
nur wenige stimmten dagegen, eine signifikante Zahl an Län-
dern enthielt sich.

b) Sobald es um konkretere Schritte ging, z.B. eine Ver-
weisung an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur 
Untersuchung von Vorwürfen von Kriegsverbrechen (S. 22 – 23) 
oder die Aussetzung der Mitgliedschaftsrechte Russlands im 
Menschenrechtsrat, sank – trotz Mehrheit – die Zahl der unter-
stützenden Länder spürbar.

c) Der engere Kreis der Unterstützer für die Ukraine be-
stand aus 40 – 45 Ländern, darunter in den meisten Fällen alle 
EU-Staaten.

Der Kern von Russlands verbliebenen Unterstützern be-
steht meist aus „harten“ Autokratien. Andere Länder vermie-
den eine Positionierung entweder aus Furcht vor Vergeltungs-
maßnahmen oder aus einer grundsätzlichen Ablehnung heraus, 
an anderen Staaten öffentlich Kritik zu üben. Auch wenn Russ-
land im multilateralen Genf nicht komplett isoliert ist, so hat die 
internationale Gemeinschaft doch in bislang ungekanntem 
Maße auf den russischen Angriff reagiert. Auch spätere Kapitel 
zeigen, dass Russlands Ruf und Einfluss in vielen Organisatio-
nen massiv gelitten haben.

Viele Länder, v.a. aus Subsahara-Afrika haben sich besorgt 
über die langfristigen Konsequenzen des Krieges geäußert, be-
sonders mit Blick auf die Nahrungsmittelsicherheit. Der Erfolg 
der EU und ihrer Verbündeten bei ihren Versuchen, weiterhin 
eine Mehrheit der Staaten für die Unterstützung der Ukraine zu 
gewinnen, wird auch davon abhängen, wie ernst diese Beden-
ken genommen werden und ob bei ähnlichen Krisen in anderen 
Teilen der Welt künftig dieselbe Entschlossenheit an den Tag 
gelegt wird. 
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Unabhängige Untersuchungskom-
mission zu Russlands Angriffskrieg

Ukraine Auf seiner 49. Sitzung im Februar 2022 setzte der UN-Menschen-
rechtsrat eine unabhängige internationale Untersuchungs-
kommission ein, die alle mutmaßlichen Menschenrechtsverlet-
zungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht  
sowie damit zusammenhängende Verbrechen im Zuge der 
russischen Aggression gegen die Ukraine untersuchen soll. 
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„Uniting for Peace“ – Resolution  
der UN-Generalversammlung

Ukraine In einer seltenen Dringlichkeitssitzung am 2. März verurteilte  
die UN-Generalversammlung den Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine und forderte Russland zum „sofortigen, 
vollständigen und bedingungslosen Rückzug all seiner 
Streitkräfte aus dem Gebiet der Ukraine innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen“ auf.



Enthaltung 
von einigen der 
engsten Verbün- 

deten Russlands, z.B.  
Kuba, Iran oder  

Nicaragua.
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Suspendierung des Rechts  
Russlands auf Mitgliedschaft im MRR

Ukraine Am 7. März beschloss die UN-Generalversammlung die Suspen-
dierung des Rechts Russlands auf Mitgliedschaft im UN- 
Menschenrechtsrat (MRR) mit 93 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen 
und 58 Enthaltungen (18 waren abwesend). Dies ist möglich,  
wenn ein Mitglied schwerwiegende und systematische  
Menschenrechtsverletzungen begeht.



Libyen
war bis dahin das 

einzige Land, dessen 
Mitgliedschaft  

2011 ausgesetzt 
wurde.

Russland
drohte im Vorfeld  

mit bilateralen 
Konsequenzen im Falle 

einer Zustimmung, 
einer Enthaltung oder 

Nichtteilnahme.

Freiwilliger 
Austritt 

Vor Sitzungsende kündigte 
Russland an, seine 

Mitgliedschaft aufgrund der 
„Instrumentalisierung“ des 

Rates durch westliche 
Staaten freiwillig 
niederzulegen.
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Mitgliedstaaten, die Situation  
in der Ukraine an IStGH verwiesen

Ukraine Seit dem 1. März 2022 wiesen 43 Vertragsstaaten des Römischen 
Statuts das Büro des Anklägers des Internationalen Strafgerichts-
hofs (IStGH) an, alle früheren und gegenwärtigen Anschuldigun-
gen von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
oder Völkermord, welche auf ukrainischem Hoheitsgebiets began-
gen wurden, zu untersuchen. 123 Länder sind Vertragsstaaten.



39  
Vertragsstaaten  
verwiesen die Situation 
gemeinsam am 2. März  

an den IStGH. Japan, 
Nordmazedonien, 

Montenegro und Chile 
schlossen sich  

später an.

Russland
zog seine Unterschrift 
2016 zurück, nachdem 

der IStGH vorläufige 
Ergebnisse des ersten 

russischen Angriffs 
auf die Ukraine 
veröffentlichte. 

Ukraine 
erklärte zweimal, dass  
sie die Zuständigkeit  

des Gerichtshofs  
für Verbrechen, die auf  

ihrem Hoheitsgebiet  
begangen wurden,  

anerkennt.
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Verurteilung des russischen 
Angriffskriegs im ILO-Verwaltungsrat

Ukraine Am 24. März 2022 verabschiedete der ILO-Verwaltungsrat eine 
Resolution über die Unvereinbarkeit der russischen Aggression 
gegen die Ukraine mit den Grundsätzen der ILO-Mitgliedschaft. 
Er beschloss, die technische Zusammenarbeit vorübergehend 
auszusetzen und bat die ILO Optionen für eine Verlegung des ILO- 
Büros in Moskau in ein Gebiet außerhalb Russlands zu prüfen.



Resultat
42 Mitglieder  

des Verwaltungsrats  
stimmten für die  

Resolution, 2 dagegen,  
8 enthielten sich.  

3 Regierungen nahmen 
nicht teil. 

Arbeitnehmer 
vereinigt 

Alle Arbeitnehmer-
Mitglieder des Verwal-

tungsrats oder ihre 
Stellvertreter  

stimmten für die  
Resolution.

Abweichende 
Stimmen 

In drei Ländern (Nigeria, 
Indien, Pakistan) stimmten 

die Arbeitnehmer- 
Mitglieder anders als  

ihre Regierung. 

Dreiglied- 
rige Zusam- 
mensetzung 

Der ILO-Verwaltungsrat 
Verwaltungsrat besteht aus 
28 Regierungsmitgliedern,  

14 Arbeitnehmer- und  
14 Arbeitgeber- 

Mitgliedern. 

Arbeitnehmer- und  
Arbeitgebervertreter

Arbeitgebervertreter Arbeitnehmervertreter
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Verurteilung der russischen 
Annexion ukrainischer Gebiete 

Ukraine Am 12. Oktober verabschiedete die UN-Generalversammlung 
eine Resolution mit 143 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 35 
Enthaltungen, welche die „illegalen sogenannten Referenden“ 
verurteilt und Russland auffordert, die Annexionen rückgängig 
zu machen. Der Entwurf wurde von der Europäischen Union,  
der Ukraine und anderen westlichen Ländern eingebracht.



Abstimmver-
halten 

verschob sich leicht seit 
März. Eritrea enthielt  

sich, Nicaragua stimmte 
dagegen, Angola, 

Madagaskar, Senegal, 
Marokko, Guinea- 

Bissau dafür.

Geheime 
Abstimmung 

abgelehnt  
Russlands Vorschlag, den 

Resolutionsentwurf geheim 
abzustimmen, wurde  

mit 107 zu 13 Stimmen  
und 39 Enthaltungen  

abgelehnt.

UN-General- 
ver sammlung  

wurde mit dem Thema  
betraut, nachdem sich der  

UN-Sicherheitsrat am  
30. September nicht auf  

eine Verurteilung ver- 
ständigen konnte.
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Rechtsschutz und Wiedergutmachung 
für Aggression gegen Ukraine

Ukraine Am 14. November verabschiedete die UN-Generalversammlung 
eine Resolution mit 94 zu 14 Stimmen und 73 Enthaltungen, 
welche anerkennt, dass Russland für Völkerrechtsverstöße in 
oder gegen die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden 
muss, sowie die Notwendigkeit von Wiedergutmachung und 
die Schaffung eines internationalen Schadensregisters.
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Menschenrechte bilden neben Entwicklung sowie Frieden und 
Sicherheit eine der drei Grundpfeiler des Systems der Verein-
ten Nationen und sind entsprechend in der UN-Charta 
verankert. Jede der drei wichtigsten Menschenrechtsinstitutio-
nen hat ihren Sitz in Genf: das Amt des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte (OHCHR), die Vertragsorgane und der UN-
Menschenrechtsrat (MRR).

Das OHCHR hat die Federführung für die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte inne, wie sie in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verankert sind. Derzeit 
bekleidet der österreichische Völkerrechtler Volker Türk das 
Amt des UN-Hochkommissars, welches er im Oktober 2022 von 
seiner Vorgängerin, der Chilenin Michelle Bachelet, übernahm. 
Zuvor war er als Untergeneralsekretär für Politik im Büro des 
UN-Generalsekretärs Guterres tätig. Als prioritär sieht er die 
Wiederherstellung der Universalität und Unteilbarkeit des Men-
schenrechtsregimes an, wofür er u.a. das 75-jährige Bestehen 
der AEMR im Jahr 2023 nutzt. Darüber hinaus möchte er Grenz-
bereiche der Menschenrechte des 21. Jahrhunderts angehen, 
etwa Fragen zu künstlicher Intelligenz (KI) oder zum Schutz der 
Privatsphäre im Internet. Das OHCHR gilt jedoch als „chronisch 
unterfinanziert“, so dass es in hohem Maße von freiwilligen Bei-
trägen abhängig ist (siehe Dashboard; S. 84 – 85).

Der UN-Menschenrechtsrat als zwischenstaatliches Gre-
mium erlebte erneut zwei turbulente Jahre mit zunehmend 
kontroversen Debatten (S. 40 – 47). Einige Länder, häufig unter 
der Führung Chinas, versuchten weiterhin, Menschenrechte um- 
und neu zu definieren sowie die Fähigkeit des Systems zu 
untergraben, Regierungen für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen zur Rechenschaft zu ziehen (S. 48 – 49). Gleichzeitig gelang 
es dem Rat, wichtige Themen zu adressieren und dies auch wäh-
rend der COVID-19-Pandemie, als andere UN-Gremien nicht dazu 
in der Lage waren oder blockiert wurden.

Mit der Wiederwahl der USA in den Rat waren Anfang 2022 
alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats (P5) auch Voll-
mitglieder. Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 

wurden jedoch die Rechte Russlands auf Mitgliedschaft am 
7. April von der UN-Generalversammlung suspendiert (S. 20 – 21), 
insgesamt das zweite Mal, nachdem im Jahr 2011 die Mitglieds-
rechte Libyens ausgesetzt wurden. Es ist auch das erste P5-Land, 
für welches eine Sonderberichterstatterin zur Überprüfung der 
innenpolitischen Lage eingesetzt wurde (S. 62 – 63). Neben dem 
Krieg gegen die Ukraine (mehr im Kapitel ab S. 14) war die Lage 
in Xinjiang ein allgegenwärtiges Thema. Sie wurde wiederholt in 
gemeinsamen Stellungnahmen (JST) angesprochen (S. 50 – 55). 
Nach der Veröffentlichung des lang erwarteten OHCHR-Berichts 
im August 2022 wurde ein minimalistischer Beschlussentwurf 
vorgelegt, welcher jedoch mit knapper Mehrheit abgelehnt wur-
de (S. 56 – 57). Dies war bereits das zweite Mal in der Geschichte 
des Rates, nachdem erst im Vorjahr eine Resolution zur Verlän-
gerung des Mandats der Gruppe hochrangiger Experten zum 
Jemen (GEE) abgelehnt wurde (S. 58 – 59). Weitere prominente 
Ländersituationen beinhalteten u.a. Afghanistan, Belarus oder 
Iran (S. 64 – 65, 68 – 71). Allein im Jahr 2021 kam der Rat zu fünf 
Sondersitzungen zusammen, so viele wie noch nie zuvor. Im Jahr 
2022 wurde die Lage in der Ukraine und im Iran jeweils mit einer 
Sondersitzung adressiert, wobei letztere von Deutschland und 
Island beantragt worden war (siehe Dashboard; S. 70 – 71). Ne-
ben der Situation in den einzelnen Ländern wurden auch eine 
Reihe wichtiger thematischer Fragen behandelt, darunter die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, sexuelle Orientierung 
und Geschlechtsidentität (S. 76 – 77) oder der Klimawandel, zu 
welchem ein neues Recht auf eine saubere, gesunde und nach-
haltige Umwelt eingeführt und ein neuer Sonderberichterstatter 
ernannt werden konnten (S. 74 – 75).

Im Jahr 2023 führt der tschechische Botschafter Václav 
Bálek den Rat durch ein wachsendes Arbeitsprogramm und 
nicht weniger kontroverse Debatten. Mit der stärksten Präsenz 
in den Sozialen Medien im gesamten UN-System in 2022 wird 
der Rat von vielen Akteuren noch immer als entscheidendes Fo-
rum angesehen, um den Schutz der Menschenrechte weltweit 
voranzutreiben.
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Budget für Menschenrechte Reguläre Sitzungen und Sondersitzungen 
des UN-Menschenrechtsrates, 2021 – 2022

Sonderverfahren: Anstieg länderspezifischer und thematischer Mandate

Menschenrechte 
bilden einen der drei Grundpfeiler der UN (neben  
Entwicklung, Frieden und Sicherheit), aber weniger als 
7 % des gesamten UN-Haushalts (3,2 Mrd. USD im  
Jahr 2022) werden für Menschenrechte aufgewendet.

Hauptsitz
Die drei wichtigsten  
Menschenrechtsinstitutionen  
haben ihren Hauptsitz in Genf

Wachsendes  
Arbeitsprogramm 
Ab 2023 tagt der UN-Menschen-
rechtsrat nicht weniger als  
14 Wochen pro Jahr (statt bisher 
10 Wochen pro Jahr) 

Sonderverfahren 
sind unabhängige Menschenrechts-
experten, die unbezahlt und  
zunächst für drei Jahre mandatiert 
sind. Im Oktober 2022 gab es  
45 thematische (z.B. S. 76 – 77) und  
14 länderspezifische Mandate  
(z.B. S. 64 – 65).

Untersuchungs-
mechanismen 
werden ebenso zunehmend genutzt, 
untersuchen aber in erster Linie  
spezifische Ländersituationen. Im Gegen-
satz zu den Sonderverfahren, handelt  
es sich hierbei um eine Gruppe von 
Menschenrechtsexperten, welche eben-
falls unabhängig und unbezahlt sind 
(z.B. S. 16 – 17 oder S. 70 – 71).
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Frieden  

und Sicherheit

zwei Drittel des Haushalts des OHCHR werden durch freiwillige Beiträge finanziert

Entwicklung 

Anzahl der Geber nach Regionalgruppe

Th
em

at
is

ch
e 

M
an

da
te

Länder, die keine freiwilligen  
Beiträge entrichteten

Lä
nd

er
sp

ez
ifi

sc
he

 M
an

da
te

Menschenrechtsrat

5 5 5 5 5
7

11 11 11 11 11 11 11 11
13 14

Vertragsorgane

Amt des Hohen Kommissars  
für Menschenrechte (OHCHR)

Menschenrechte  
(7 %) 

211,2 Mio. 
Stand: 30.11.2022

Freiwillige Beiträge an das OHCHR im Jahr 2022 (in Mio. USD)

Geberbasis, 2020 – 2021 nach Regionalgruppen (Mio. USD)

14,3 % 
Europäische Kommission

13,6 % 
Schweden7,3 % 

Niederlande

5,9 % 
Deutschland

4,8 % 
Schweiz

4,4 % 
Finnland

2,9 % 
Belgien 2,3 % 

Dänemark

13,1 % 
USA9 % 

Norwegen

erhielt 3 %  
aus regulärem 
UN-Haushalt, 
134 Mio. USD.

23

Gruppe  
osteuropäischer 

Staaten

13 13

33

Gruppe lateiname-
rikanischer und 

karibischer Staaten

6 5

29

Gruppe west-
europäischer und 
anderer Staaten

25 26

Gruppe  
afrikanischer 

Staaten

54

2020

2 1

2021

54

Gruppe  
asiatisch-pazifischer 

Staaten

15 14

20
06

20
15

20
09

20
10

20
11

20
07

20
08

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22
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27 28 29 30
32

35 36 37
39

41
43 44 44 44 44 45 45

2021

2022

12.02.
29. Sonder-

sitzung: 
Myanmar

12.05.
34. Sondersitzung: 

Ukraine

24.11.
35 Sonder-

sitzung: Iran

27.05.
30. Sonder-

sitzung: Besetzte 
palästinensische 

Gebiete

24.08.
31. Sonder-

sitzung: 
Afghanistan

05.11.
32. Sonder-

sitzung: Sudan

17.12.
33. Sonder-

sitzung: 
Äthiopien

22.02. – 24.03.
46. Reguläre 

Sitzung

21.06. – 14.07. 
47. Reguläre 

Sitzung

13.09. – 11.10. 
48. Reguläre 

Sitzung 

28.02. – 01.04. 
49. Reguläre 

Sitzung

13.06. – 08.07. 
50. Reguläre 

Sitzung

12.09. – 07.10. 
51. Reguläre 

Sitzung

9
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Am 14. Oktober 2021 wählte die UN-Generalversammlung  
18 neue Mitglieder aus den fünf Regionalgruppen für drei Jahre  
in den 47-köpfigen Menschenrechtsrat. Mit 168 Stimmen, die 
zweitwenigsten nach Eritrea, schafften es die USA erneut in 
den Rat. Zu Beginn des Jahres 2022 gehörten auch alle ständigen 
Mitglieder des UN-Sicherheitsrats dem Menschenrechtsrat an.

Menschenrechte

Zusammensetzung des  
UN-Menschenrechtsrats 2022 

Region Afrika

Region Lateinam
erika und Karibik

Region Asien und Pazifik

Region Westeuropa und restliche Staaten

R
eg

io
n

 W
es

te
ur

op
a u

nd restliche Staaten

Region Westeuropa und restliche Staaten

Region Osteuropa

Keine 
konkurrieren-

den Kandidaten 
in allen regionalen 

Gruppen, ein so genann- 
ter „clean slate“.

Vergeltungs- 
maßnahmen 

Zehn der 18 neuen Mitglieder 
wurden im Bericht des UN-

Generalsekretärs zu Repressalien 
erwähnt: Benin, Kamerun, Gambia, 

Eritrea, Somalia, Indien, Kasachstan, 
Malaysia, Vereinigte Arabische 

Emirate und Honduras  
(vgl. S. 80 – 81).

Russlands 
Rechte auf 

Mitgliedschaft wurden 
ausgesetzt. Tschechien 

wurde anschließend 
in die entsprechende 

Regionalgruppe 
gewählt.
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Am 11. Oktober 2022 wählte die UN-Generalversammlung 12 
neue Mitglieder und 2 Mitglieder aus fünf regionalen Gruppen für 
eine dreijährige Amtszeit in den 47-köpfigen Menschenrechtsrat. 
Sieben der 14 neuen Mitglieder wurden im letzten Bericht des 
Generalsekretärs zu Repressalien erwähnt (Algerien, Bangladesch, 
Kirgisistan, Malediven, Marokko, Sudan und Vietnam).

Menschenrechte

Zusammensetzung des  
UN-Menschenrechtsrats 2023

Region Afrika

Region Lateinam
erika und Karibik

Region Asien und Pazifik

Region Westeuropa und restliche Staaten

Region Westeuropa und restliche Staaten

R
eg

io
n

 W
es

te
ur

op
a u

nd restliche Staaten

Region Osteuropa

In der latein-
amerikanischen 

Gruppe 
wurde Venezuela nicht 

wiedergewählt.

Es gab keinen 
Wettbewerb in der 

Afrikanischen Gruppe 
und der Gruppe 

westeuropäischer  
und anderer Staaten 

(ein sog. „clean  
slate“).

In der Gruppe 
Asien-Pazifik 

wurde Rep. Korea äußerst 
knapp nicht wiedergewählt. 

Auch Afghanistan erhielt 
keinen Platz, Bahrain zog 

seine Kandidatur vor  
den Wahlen zurück.

1

1

2

2

3

3
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38 39

Montenegro

Mauritius

Ruanda

Nord-
mazedonien

Marshallinseln

Luxemburg

Kuwait

Fidschi

El Salvador

Bahamas

Malediven

Katar

 Gambia

Bahrain

Montenegro

Mauritius

Ruanda

Nord-
mazedonien

Marshallinseln

Luxemburg

Kuwait

Fidschi

El Salvador

Bahamas

Malediven

Katar

 Gambia

Bahrain

Montenegro

Mauritius

Ruanda

Nord-
mazedonien

Marshallinseln

Luxemburg

Kuwait

Fidschi

El Salvador

Bahamas

Malediven

Katar

 Gambia

Bahrain

Häufigkeit der Mitgliedschaft im  
UN-Menschenrechtsrat, 2006 – 2023

Während einige Staaten bereits häufig als Mitglieder im Rat 
vertreten waren, müssen andere, insbesondere die am  
wenigsten entwickelten Länder (LDCs) oder kleine Inselent-
wicklungsländer (SIDS), aktiv um Unterstützung werben.  
Eine Initiative zur Förderung ihrer Teilnahme ist der Treuhand-
fond für freiwillige technische Hilfe, der seit 2014 besteht.

Menschenrechte

183  
Delegierte 

aus 71 LDCs/SIDS wurden 
durch den Fonds bis  

Ende 2022 unterstützt. 
Für 91 % war es die erste 

Teilnahme an einer 
regulären Rats - 

sitzung.
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Fidschi

Bahrain

Bahamas

Marshallinseln

Fidschi

Bahrain

Bahamas

Marshallinseln

Fidschi

Bahrain

Bahamas

Im Jahr 2021 wurden 80 Resolutionen im UN-Menschenrechts-
rat verabschiedet, von denen 38 abgestimmt wurden. 17 davon 
(ca. 45 %) wurden im Sinne Chinas angenommen. Venezuela, 
Eritrea, Russland, Bolivien und Kuba stimmten am häufigsten 
mit China; die EU-Mitgliedstaaten, Rep. Korea, die Ukraine,  
die Marshallinseln und das Vereinigte Königreich nur selten.

Abstimmungsverhalten  
im Verhältnis zu China 2021

Menschenrechte

Sonder- 
sitzungen 
wurden 2021 zu 

Myanmar, den besetzten 
palästinensischen Gebieten, 

Afghanistan, Sudan und 
Äthiopien abgehalten.  

Sie sind von der Übersicht 
ausgenommen.

Jemen
Zum ersten Mal in  

der Geschichte des Rates 
wurde eine Resolution 

(zum Jemen) nach einer 
Abstimmung abgelehnt.  
Sie ist von der Übersicht 

ausgenommen.
1

1

1



30
 –

 4
5 

%
 (7

)
20

 –
 3

0 
%

 (1
6)

1 
– 

20
 %

 (4
)

45
 –

 6
0 

%
 (3

)
60

 –
 8

0 
%

 (3
)

90
 –

 1
00

 %
 (1

2)
 

80
 –

 9
0 

%
 (2

) 
Ke

in
 

M
it

gl
ie

d
42 43

Bahrain

Bahamas

Bahrain

Bahamas

Bahrain

Bahamas

Im Jahr 2021 wurden 80 Resolutionen im UN-Menschenrechtsrat 
verabschiedet, von denen 38 abgestimmt wurden. 25 davon  
(66 %) wurden im Sinne Deutschlands angenommen. Neben den 
EU-Mitgliedstaaten stimmten auch das Vereinigte Königreich, 
Rep. Korea und die Ukraine überwiegend mit Deutschland; China, 
Kamerun, Eritrea, Russland, Indien oder Venezuela am seltensten.

Abstimmungsverhalten im  
Verhältnis zu Deutschland 2021

Menschenrechte

1

1

Jemen
Zum ersten Mal in  

der Geschichte des Rates 
wurde eine Resolution 

(zum Jemen) nach einer 
Abstimmung abgelehnt.  
Sie ist von der Übersicht 

ausgenommen.

1

Sonder- 
sitzungen 
wurden 2021 zu 

Myanmar, den besetzten 
palästinensischen Gebieten, 

Afghanistan, Sudan und 
Äthiopien abgehalten.  

Sie sind von der Übersicht 
ausgenommen.
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 Montenegro

Marshallinseln

 Luxemburg

Katar

Gambia

 Montenegro

Marshallinseln

 Luxemburg

Katar

Gambia

 Montenegro

Marshallinseln

 Luxemburg

Katar

Gambia

Im Jahr 2022 wurden 97 Resolutionen im Rat verabschiedet, von 
denen 33 abgestimmt wurden. 14 davon (42 %) wurden im Sinne 
Chinas angenommen. Venezuela, Eritrea, Russland, Bolivien  
und Kuba stimmten am häufigsten mit China; die EU-Staaten, Rep. 
Korea, Japan und die Ukraine selten und die USA, das Vereinigte 
Königreich, die Marshallinseln und Tschechien nie.

Abstimmungsverhalten  
im Verhältnis zu China 2022

Menschenrechte

Russland 
Nach dem Angriff  

auf die Ukraine wurden  
die Rechte Russlands auf 
eine Mitgliedschaft aus-

gesetzt, weshalb es nur an  
der 49. Sitzung als  

Vollmitglied teilnahm.

Tschechien 
ersetzte Russland als 

Vollmitglied in der 
Gruppe osteuropäischer 

Staaten auf der  
50. und 51. Sitzung.

Nur  
Resolutionen 

berücksichtigt 
Der Beschlussentwurf zur 

Durchführung einer Debatte 
über Xinjiang (abgelehnt  

auf der 51. Sitzung, S. 56 – 57)  
ist von der Übersicht  

ausgenommen.

Sonder- 
sitzungen

des UN-Menschen-
rechtsrates im Jahr 2022 

zur Ukraine und dem  
Iran sind von der 
Übersicht ausge- 

nommen.
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Im Jahr 2022 wurden 97 Resolutionen vom UN-Menschenrechts-
rat verabschiedet, von denen 33 abgestimmt wurden. 22 von ihnen 
(67 %) wurden im Sinne Deutschlands angenommen. Neben den 
EU-Staaten stimmten Japan, Republik Korea, die Ukraine, die USA 
und das Vereinigte Königreich am häufigsten mit Deutschland; 
Kamerun, Usbekistan, Sudan, Eritrea und China am seltensten.

Abstimmungsverhalten  
im Verhältnis zu Deutschland 2022

Menschenrechte

Tschechien 
ersetzte Russland als 

Vollmitglied in der 
Gruppe osteuropäischer 

Staaten auf der  
50. und 51. Sitzung.

Malawi 
hatte von allen 
afrikanischen 

Ländern die höchste 
Stimmkongruenz  
mit Deutschland.

Russland
Nach dem Angriff gegen 
die Ukraine wurden die 

Rechte Russlands auf eine 
Mitgliedschaft ausgesetzt. 
Daher nahm das Land nur 

an der 49. Tagung  
teil.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Nur  
Resolutionen 

berücksichtigt 
Der Beschlussentwurf zur 

Durchführung einer Debatte 
über Xinjiang (abgelehnt  

auf der 51. Sitzung, S. 56 – 57)  
ist von der Übersicht  

ausgenommen.

Sonder- 
sitzungen

des UN-Menschen-
rechtsrates im Jahr 2022 

zur Ukraine und dem  
Iran sind von der 
Übersicht ausge- 

nommen.
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Vanuatu
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Mauritius

Malediven

Libanon

Komoren

Gambia

Fidschi

Bahrain

Die „Like-Minded Group“ (LMG) ist eine informelle Gruppe  
von Ländern. Sie setzt sich für einen „konstruktiven Dialog“ in 
Menschenrechtsdebatten ein, wie etwa der Vermeidung von 
Kritik an anderen Staaten wegen Menschenrechtsverletzungen. 
Diese Karte zeigt die Unterstützung für 51 gemeinsame  
Stellungnahmen der LMG im Menschenrechtsrat auf.

Unterstützung für Stellungnahmen 
der Like-Minded Group, 2018 – 2022

Menschenrechte

65  
Länder

unterstützten min- 
destens einmal 

Stellungnahmen der 
LMG in den letzten 

fünf Jahren ...

 ... wobei 21  
Länder nur eine  

der 51 Stel-
lungnahmen in  

den vergangenen 
fünf Jahren 

unterstützten.

Führung 
Die meisten 

Stellungnahmen wurden 
von China (13),  

Indien (11), Pakistan (10) 
und Venezuela (8)  

angeführt.

Stellung- 
nah men / Jahr 

Die LMG verlesen derzeit 
8 bis 14 gemeinsame 

Stellungnahmen  
pro Jahr im UN-Men-

schenrechtsrat.
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Chinas Politik in Xinjiang,  
Hongkong und Tibet 2021

Auf der 47. Sitzung äußerte Kanada im Namen von 43 weiteren 
Staaten, in einer Stellungnahme Besorgnis über die Menschen-
rechtslage in Xinjiang, Hongkong und Tibet und forderte China 
dringend auf, unabhängigen Beobachtern und der Hochkommis-
sarin sofort und ungehindert Zugang zu Xinjiang zu gewähren. 
Belarus unterstützte China im Namen von 68 anderen Staaten.

Menschenrechte

EU
23 von 27 EU-Mit- 

gliedstaaten unterstütz- 
ten die kanadische 

Stellungnahme. Zypern, 
Griechenland, Ungarn  
und Malta unterzeich- 

neten sie nicht.

Ukraine 
unterstützte die 

Stellungnahme Kanadas 
anfänglich, zog dann 

aber ihre Unterschrift – 
mutmaßlich wegen 
Drucks aus Peking – 

zurück.

1

1

1
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Chinas Politik in Xinjiang,  
Hongkong und Tibet 2022

Auf der 50. Sitzung forderten die Niederlande im Namen von 46 
anderen Staaten die unverzügliche Veröffentlichung des Berichts 
über Xinjiang durch das Amt des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte (OHCHR). Kuba sprach sich im Namen von 68 
weiteren Staaten gegen eine „Politisierung, Doppelmoral  
und Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas“ aus.

Menschenrechte

Die EU 
unterzeichnete wie 2021 

nicht en bloc: Zypern, 
Griechenland, Ungarn  

und Malta unterzeichneten 
die niederländische 

Stellungnahme nicht.
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Gemeinsame Stellungnahme gegen 
den OHCHR Bericht zu Xinjiang 2022

Zu Beginn der 51. Sitzung des Menschenrechtsrates, verlas  
China eine gemeinsame Stellungnahme im Namen von 30 Staaten, 
welche die Legitimität des Berichts des Amtes des Hohen 
Kommissars für Menschenrechte zur Lage in Xinjiang infrage stellte. 
Pakistan und Irak zogen ihre Unterschriften zurück. Neben  
China stützten nur 7 weitere Ratsmitglieder die Stellungnahme.

Menschenrechte
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Abstimmung zur Debatte  
über Xinjiang 2022

Nach der Veröffentlichung des OHCHR-Berichts zu Xinjiang am 
31.08. legten die USA mit Kanada, Dänemark, Finnland, Island, 
Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich auf der 
51. Sitzung einen Beschlussentwurf vor, der eine Debatte auf  
der nächsten Tagung vorsah. China rief zur Abstimmung auf. Der 
Text wurde mit 19 zu 17 Stimmen bei 11 Enthaltungen abgelehnt.

Menschenrechte

Die Ukraine 
enthielt sich bei der 

Abstimmung, äußerte 
aber im Anschluss 
ihre Unterstützung  

für den Text.

1 1
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Abstimmung gegen Gruppe hoch-
rangiger Experten zum Jemen 2021

Erstmals seit seiner Gründung vor 15 Jahren, lehnte der Rat  
auf seiner 48. Sitzung eine Resolution nach einer Abstimmung  
ab. Dies führte zur Beendigung des Mandats der Gruppe 
hochrangiger Experten zum Jemen, welche seit 2017 Verletzun-
gen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte 
durch alle Konfliktparteien dokumentierte.

Menschenrechte

Saudi-Arabien 
sprach sich in der 

Vergangenheit 
wiederholt gegen  
die Gruppe aus.

1
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1
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Gemeinsame Stellungnahme zur 
Menschenrechtslage im Jemen 2022

Nach der Nichtverlängerung der Gruppe hochrangiger Experten 
für den Jemen, forderten die Niederlande im Namen von  
50 Staaten auf der 49. Sitzung die internationale Gemeinschaft 
auf, stärker gegen Straflosigkeit vorzugehen. Jemen kritisierte 
die „Politisierung“ des Rates im Namen von 54 Staaten.

Menschenrechte

Angriffe der Koalition 
unter der Führung  

Saudi-Arabiens stiegen 
im Januar 2022 im 
Vergleich zu 2021  

um 275 %. 
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Abstimmung über Sonderbericht-
erstatterin zu Russland 2022

Auf der 51. Sitzung wurde eine Resolution unter Item 4 (schärfste 
Verurteilung) mit 17 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 24 Enthal-
tungen angenommen, mit der unter anderem ein Sonderbe-
richterstatterin für die Menschenrechtslage in Russland einge-
setzt wurde. Es ist das erste Mal, dass solch ein Mechanismus  
für ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates etabliert wurde.

Menschenrechte

Die Bulgarierin  
Mariana Katzarova wurde 

auf der 52. Sitzung zur 
Sonderberichterstatterin ernannt. 

Sie koordinierte im OHCHR 
bereits die Untersuchungen 

zu Belarus und leitete die 
Beobachtungsmission des  

Amtes des Hohen  
Kommissars in der  

Ostukraine.
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Abstimmung über Sonderbericht-
erstatter zu Afghanistan 2021

Nach der Machtübernahme der Taliban berief der UN-Men-
schenrechtsrat am 24. August eine Sondersitzung ein. Die von 
Afghanistan geforderte unabhängige Untersuchungskommission 
kam jedoch nicht zustande. Auf der 48. regulären Sitzung  
konnte schließlich ein Sonderberichterstatter mit 28 Ja-Stimmen, 
5 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen mandatiert werden.

Menschenrechte

89  
Staaten  

(Mitglieder und 
keine Mitglieder) 

unterstützten die 
Sondersitzung. 
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Auf der 49. Sitzung wurde eine Resolution zu Nicaragua mit  
20 zu 7 Stimmen und 20 Enthaltungen angenommen, mit 
welcher drei Menschenrechtsexperten beauftragt wurden, 
gründliche und unabhängige Untersuchungen zu allen 
Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua seit April 2018 
durchzuführen.

Menschenrechte

Abstimmung über Menschen rechts-
experten zu Nicaragua 2022
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Auf der 50. Sitzung wurde eine Resolution zu Belarus mit 23 zu  
6 Stimmen und 18 Enthaltungen unter Item 4 (schärfste Verurtei-
lung) angenommen, welche das Mandat der Sonderberichterstat-
terin verlängerte. Der Text äußert Besorgnis über den schrump-
fenden bürgerlichen Raum, Unterdrückung und Einschüchterung, 
auch im Zusammenhang mit der Aggression gegen die Ukraine.

Menschenrechte

Abstimmung über Sonderbe-
richterstatterin zu Belarus 2022
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Auf der 35. Sondersitzung wurde eine Untersuchungskommis-
sion mit 25 zu 6 bei 16 Enthaltungen beauftragt, Menschen-
rechtsverletzungen im Kontext der am 16.09.2022 begonnenen 
Proteste im Iran, einschließlich der geschlechtsspezfischen 
Dimension zu untersuchen sowie Fakten und Umstände zu 
ermitteln und Beweise für Gerichtsverfahren zu sammeln.

Menschenrechte

Unterstützer der Unabhängigen 
Untersuchungskommission zum Iran

52  
Staaten  

(Mitglieder  
und Nicht- 
Mitglieder) 

unterstützten  
die Sitzung. 

China  
brachte einen mündlichen 

Änderungsantrag ein, 
welcher die Mandatierung 

der Kommission verhindert 
hätte. Er wurde nach  

einer Abstimmung  
abgelehnt.

Deutschland 
und Island  

initiierten die 
Sondersitzung.

1

1

1

2

2

2

2

2
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Abstimmung über Chinas Resolution 
zur Rolle der Menschenrechte

Auf der 46. Sitzung brachte China zum dritten Mal eine  
Resolution zu „vorteilhafter Kooperation“ ein. Sie zielt darauf 
ab, Menschenrechte lediglich durch den Austausch „bester  
Praktiken“ und nicht durch Rechenschaftspflicht für Menschen-
rechtsverletzungen zu fördern. Beobachter werten dies als 
Versuch, bestehende Menschenrechts standards zu untergraben.

Menschenrechte



Ke
in

e 
Te

iln
ah

m
e 

(2
4)

Be
fü

rw
or

tu
ng

 (1
61

)
En

th
al

tu
ng

 (8
)

74 75

Israel

Zypern

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

Eswatini

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Salomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palau

Nauru

Montenegro

Monaco

Mikronesien

Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

KatarCabo Verde
Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

Bahrain

Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Israel

Zypern

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

Eswatini

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Salomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palau

Nauru

Montenegro

Monaco

Mikronesien

Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

KatarCabo Verde
Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

Bahrain

Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Israel

Zypern

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

Eswatini

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Salomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palau

Nauru

Montenegro

Monaco

Mikronesien

Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

KatarCabo Verde
Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

Bahrain

Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Neues Menschenrecht auf saubere, 
gesunde und nachhaltige Umwelt

In einem historischen Schritt erkannte die UNGA am 28. Juli 2022 
eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als neues 
Menschenrecht an. Die Resolution wurde mit 161 zu 0 Stimmen 
und 8 Enthaltungen angenommen. Sie folgt dem Menschen-
rechtsrat, welcher 2021 das Recht erstmals etablierte sowie 
einen Sonderberichterstatter zum Klimawandel einsetzte.

Menschenrechte

48. Sitzung des 
Menschenrechtsrats 

China, Indien, Japan und Russland 
enthielten sich bei der Abstimmung 
über das neue Recht. China, Indien, 

Japan und Eritrea enthielten  
sich bei der Abstimmung über den  

neuen Sonderberichterstatter,  
nur Russland stimmte  

dagegen.

Basierend  
auf dem  

neuen Recht, 
verwiesen die Marshallinseln 

auf ihr nukleares Erbe. Die 
USA und andere Atommächte 

distanzierten sich von  
einigen Absätzen der Reso-

lution während der  
51. Ratssitzung.
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Abstimmung über Experten für  
sexuelle Orientierung (SOGI) 2022

Auf der 50. Sitzung wurde die Verlängerung des Mandats des 
unabhängigen Experten für den Schutz vor Gewalt und Diskrimi-
nierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidenti-
tät (SOGI) heftig debattiert. Insgesamt 13 Änderungsanträge 
wurden von Pakistan im Namen der Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit (OIZ - außer Albanien) eingebracht.

Menschenrechte

Seit 2016 
existiert das  

Mandat und wurde 
2019 sowie 2022 

verlängert. 
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Gemeinsame Stellungnahme  
zur Rolle der Familie 2022

Auf der 50. Sitzung verlas Côte d'Ivoire im Namen von 97 Staaten 
eine gemeinsame Stellungnahme zur Rolle der Familie als 
„natürliche und grundlegende Gruppeneinheit der Gesellschaft“, 
welche „Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat“ 
habe. In internationalen Menschenrechtsnormen hat nicht die 
ganze Familie, sondern jedes einzelne Familienmitglied Rechte.

Menschenrechte

Gemeinsame 
Stellungnahmen, 

die regelmäßig verlesen 
werden, können Grund-

lage für zukünf- 
tige Resolutionen  

werden.
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Einschüchterungsversuche bei Koope-
ration mit UN zu Menschenrechten

Die Karte zeigt Staaten, die in den jährlichen Berichten des 
UN-Generalsekretärs zwischen 2009 und 2022 genannt werden, 
da sie für Einschüchterungsversuche und Repressalien gegen 
Einzelpersonen und Gruppen verantwortlich sind, welche mit der 
UN, ihren Vertretern und Mechanismen zu Menschenrechten 
zusammengearbeitet haben oder dies beabsichtigten.

Menschenrechte

Der Bericht  
ist nicht umfassend, 

manche Fälle wurden 
anonymisiert, andere 

wegen Sicherheitsgründen 
ausgenommen  

oder vertraulich  
adressiert.

Einschüchter-
ungsversuche 
können verschiedene 

Formen, wie Drohung, Be- 
lästigung, digitale 

Überwachung, willkürliche 
Verhaftung, Folter oder 

Tötung, annehmen.

81 Staaten  
unterschrieben eine 

gemeinsame Stellung-
nahme in der UN-General-

versammlung in New 
York, um ihre Solidarität 

mit Menschenrechts-
verteidigern weltweit 

auszudrücken 
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Sonderverfahren, wie Sonderberichterstatter oder Arbeitsgrup-
pen führen Länderbesuche durch, um die Menschenrechtslage 
vor Ort zu untersuchen. Die meisten Staaten haben dauerhafte 
Einladungen für sie ausgesprochen. Die Besuche stehen oft noch 
aus, d.h. eine Vereinbarung mit konkreten Terminen konnte nicht 
erreicht werden. Einige Besuche stehen bereits seit Jahren aus.

Sonderverfahren: dauerhafte Ein-
ladungen und ausstehende Besuche

Menschenrechte

Die USA 
sprachen erst im  

Jahr 2021 eine 
dauerhafte Einladung 

für Sonderver- 
fahren aus.
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Freiwillige Beiträge für OHCHR 2022

Menschenrechte bilden eine der drei Säulen der UN, zusammen 
mit Entwicklung sowie Frieden und Sicherheit. Allerdings werden 
nur 7 % des regulären UN-Haushalts für Menschen rechte bereit-
gestellt und 3 % für das OHCHR. Es ist daher stark von freiwilligen 
Beiträgen der Mitgliedstaaten und anderer Geber abhängig, 
welche fast zwei Drittel der Einnahmen des OHCHR ausmachen.

Menschenrechte

67 % zweck-
gebunden

d.h. nur 33 % der 
Ressourcen können frei 

verausgabt werden,  
wo sie am dringendsten 

benötigt werden. 

Die EU und  
ihre Mit- 

gliedstaaten 
gaben zusammen  

55,8 % der freiwilligen 
Beiträge.

10 größte  
Geber 

EU-Kommission (30,2 Mio.), 
Schweden (28,8), USA (27,7), 

Norwegen (19), Niederlande (15,1), 
Deutschland (12,6),  

Schweiz (10,1), Finnland (9,4), 
Belgien (6,3), Dänemark (4,9)  

gaben rund 77,8 % von  
insgesamt 211 Mio. USD  

in 2022.
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Das OHCHR hat innerhalb der UN die Federführung für den 
Schutz und die Förderung von Menschenrechten inne. Neben 
seinem Hauptsitz in Genf und dem New York Büro, ist es  
an 96 Orten präsent und unterhält 12 Regional- und 19 Länder-
büros, 11 Komponenten in Friedens missionen, 54 Berater in 
Länderteams und eine Krisenreaktionseinheit.

Präsenz des Amtes des Hohen  
Kommissars für Menschenrechte

Menschenrechte

Hauptsitz, Genf (Schweiz)

Regionalbüros/Zentren

Länderbüros

Berater/Beauftragte  
für Menschenrechte in  
den Länderteams  
der Vereinten Nationen 

UN Friedensmissionen
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Genf gilt als Hauptstadt der humanitären Hilfe, da hier einige 
der wichtigsten Akteure des Sektors ansässig sind: vom In-
ternationalen Komitee des Roten Kreuz (IKRK) und der 
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-
gesellschaften (IFRK) bis zum zweiten Hauptsitz des UN-Büro 
für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA). 
Zudem beherbergt Genf zahlreiche Nichtregierungsorganisati-
onen (NROs), Think Tanks und akademische Einrichtungen.

In den letzten zwei Jahren stieg der Druck auf den huma-
nitären Sektor stark an. Einige humanitäre Akteure halten die 
aktuelle Weltlage sogar für die schwierigste, die sie je erlebt 
haben. Dies ist insbesondere auf eng miteinander verwobene 
Herausforderungen zurückzuführen, wie etwa anhaltende 
Konflikte und Krisen, den Klimanotstand (S. 96 – 97), die anhal-
tenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, aber auch auf 
die primären und se kundären Folgen der russischen Invasion 
der Ukraine, wie steigende Lebensmittel- und Energiepreise 
und wirtschaftliche Verwerfungen. Hinzu kommt die fehlende 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts (HVR), u.a. von ei-
nem ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Entsprechend 
erreicht der Bedarf von Jahr zu Jahr neue Rekordhöhen: 2023 
werden 339 Mio. Menschen in 69 Ländern auf Hilfe angewiesen 
sein; das ist einer von 23 Menschen weltweit, 4 % der Weltbe-
völkerung oder das drittbevölkerungsreichste Land nach China 
und Indien. Allein im letzten Jahr stieg die Zahl der Bedürftigen 
um 65 Millionen. Mindestens 222 Millionen Menschen in 53 
Ländern sind von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen 
und 45 Mio. vom Hungertod bedroht (siehe Dashboard).

Folglich steigen auch die Kosten für die Deckung dieses 
Bedarfs: allein um 25 %, vergleicht man den Jahresbeginn 2023 
mit Anfang 2022 oder um 461 % in den letzten 10 Jahren. Im 
Jahr 2023 wird ein Rekordbetrag von 51,5 Mrd. USD benötigt. 
Zwar stiegen die eingegangenen Gelder stetig an, hielten aber 
mit dem explodierenden Bedarf nicht Schritt. Ein Grund hier-
für: die Geberbasis blieb relativ klein. Allein die drei größten 
Geber – die USA, Deutschland und die Europäische Kommissi-

on – stellten im Jahr 2022 63 % der Mittel bereit, während auf 
die 10 größten Länder 82 % entfielen (S. 92 – 93). Hinzu kommt 
ein verstärkter Fokus auf einige wenige Krisen, vor allem auf 
die Ukraine, und schrumpfende Budgets der humanitären Hil-
fe aufgrund der Abschwächung der Weltwirtschaft. Im Jahr 
2022 war daher lediglich die Hälfte des Bedarfs gedeckt. Dies 
betraf einige der größten humanitären Krisen wie Syrien,  
Afghanistan, Jemen oder Äthiopien sowie einige weniger Be-
achtung findende Regionen in der Sahelzone, in Mittelamerika 
oder am Horn von Afrika (S. 94 – 95).

Die Schwarzmeer-Getreide-Initiative vom Juli 2022, wel-
che Lebensmittelexporte von drei wichtigen ukrainischen 
Häfen ermöglicht, gilt entsprechend als Hoffnungsschimmer. 
Sie wurde mit Hilfe von OCHA, der Konferenz der Vereinten Na-
tionen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) sowie weiteren 
Genfer UN-Behörden und Mediationsakteuren ausgehandelt. 
Martin Griffiths, der im Mai 2021 das Amt des UN-Nothilfeko-
ordinators und OCHA-Leitung von Mark Lowcock übernahm, 
bezeichnete die Initiative sogar als die „wahrscheinlich wich-
tigste“ Errungenschaft seiner Amtszeit. Bis Februar 2023 
wurden so mehr als 21 Mio. Tonnen landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse exportiert. Insgesamt geht etwa die Hälfte der 
Exporte in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, 
wobei v.a. die von den Vereinten Nationen gecharterten Schif-
fe humanitäre Nahrungsmittelhilfe transportieren.

In der Gesamtschau bleibt die Lage jedoch düster: Peter 
Maurer, welcher nach 10 Jahren an der Spitze des IKRK im 
Oktober 2022 von Mirjana Spoljaric Egger abgelöst wurde, zog 
eine traurige Bilanz: In seiner Amtszeit sei kein einziger Kon-
flikt beigelegt worden, „Notlösungen“ reichten nicht mehr aus, 
um systemische Krisen zu lösen; das traditionelle humanitäre 
System selbst sei am Ende. Mit seiner Forderung nach einer 
neuen Herangehensweise ist Maurer nicht der Einzige unter 
denjenigen, die beklagen, dass das System für die Herausfor-
derungen unserer Zeit nicht mehr gewappnet sei. 





Globaler humanitärer Bedarf, 2015 – 2023 Finanzierungslücke für humanitäre Appelle, 2012 – 2022

Menschen in akuter Nahrungsmittelunsicherheit (> 3 Mio.)  
in Ländern mit humanitärer Hilfe im Jahr 2023 Klimabedingte Katastrophen, 1990 – 2021

DR-Kongo 
26,4 Mio.  
(26 % der Gesamtbevölkerung)

22,8 (47 %)

20,4 (20 %)

19,5 (12 %)

19 (60 %)

13,2 (24,5 %)

12 (55 %)

11,6 (24 %)

9,3 (21,23 %)

6,6 (54 %)

7,3 (54 %)

6,7 (41 %)

4,7 (48 %)

8,61 (43 %)

4,6 (26 %)

4,4 (29 %)

4,4 (18 %)

3,5 (16 %)

* Länder, die keinen humanitären Reaktionsplan (HRP) haben, sondern einen anderen länderspezifischen Reaktionsplan, z.B. einen Flash Appeal. 
Daten aus verschiedenen Zeiträumen im Jahr 2022

Afghanistan

Äthiopien 

Nigeria 

Jemen 

Myanmar 

Syrien 

Sudan 
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Somalia 

Haiti

Pakistan*

Guatemala
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Ukraine
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Einer von 23 Menschen 
benötigt humanitäre Hilfe, mehr als doppelt  
so viel wie noch vor vier Jahren.

Humanitäre Reaktionspläne werden 
immer länger, größer und zahlreicher.

Konflikte 
Hauptursache für 139 Mio. 
Menschen in 24 Ländern im 
Jahr 2021. Mehr als 70 % der 
Menschen, die an Hunger 
leiden, lebten in Gebieten  
mit Krieg und Gewalt.

Extreme Klima- und 
Wetterereignisse 
Hauptursache in 8 Ländern mit 
23,5 Mio. Menschen im Jahr 2021.

Wirtschaft-
liche Schocks
Hauptursache für  
30,2 Mio. Menschen  
in 21 Ländern im  
Jahr 2021.

Drittbevölkerungs-
reichstes Land
Würden die 339 Mio. Bedürftigen im  
Jahr 2023 eine Nation bilden, wäre diese 
das drittgrößte Land der Welt - nach  
China und Indien und größer als die USA.

Historische Nah-
rungsmittelkrise 
Ca. 222 Mio. Menschen in 53 
Ländern waren Ende 2022 mit 
akuter Ernährungsunsicherheit 
konfrontiert. 2023 sind Hun-
gersnöte ein reales Risiko für  
45 Mio. Menschen in 37 Ländern.

Größte Pläne
 
Afghanistan, Syrien,  
Jemen, Ukraine und  
Äthiopien benötigen fast 
50 % der gesamten Mittel.

3.001 klimabedingte  
Katastrophen zwischen 

2010 und 2019

Anstieg des 
finanziellen 

Bedarfs  
um 421 % von 

2012 – 2022
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Geberländer und Beiträge für 
humanitäre Hilfe weltweit 2022

2022 wurden rund 33,44 Mrd. USD an humanitärer Hilfe über UN- 
Organisationen, Fonds, NROs und die Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Bewegung abgewickelt. Die drei größten Geber 
waren die USA (14 Mrd.), Deutschland (4 Mrd.) und die EU-Kom-
mission (2,6 Mrd.). Es folgten das Vereinigte Königreich, Schweden, 
Japan, Kanada, Norwegen, Saudi-Arabien und die Schweiz.

Humanitäre Hilfe

Russland 
gab nur 3,5 Mio. 
USD und China  

2,7 Mio. USD  
(ca. 0,018 % des 
US-Betrages).

Die EU-27 
zusammen mit der 

EU-Kommission (EK) 
gaben ca. 9,5 Mrd.  
USD oder ca. 28 %. 

1

1

1
2

2

2



ei
ng

eg
an

ge
n 

< 
1 

M
io

. U
SD

 (2
4)

1 
– 

9 
M

io
. U

SD
 (5

6)
10

 –
 9

9 
(3

2)
10

0 
– 

49
9 

(2
4)

50
0 

– 
99

9 
(6

)
10

00
 –

 2
49

9 
(4

)
> 

25
00

 (3
)

94 95

Trinidad & Tobago

Tonga

 St. Vincent & 
die Grenadinen

 St. Kitts & Nevis

 St. Lucia

Eswatini

 Singapur

 São Tomé & 
Príncipe  Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische 
Gebiete

 Niue

Mikronesien

 Montenegro
 Nord-
mazedonien

Marshallinseln

 Malediven

Libanon

Lesotho

 Komoren

 Kiribati

 Cabo
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

El Salvador

Belize
Barbados Aruba

Trinidad & Tobago

Tonga

 St. Vincent & 
die Grenadinen

 St. Kitts & Nevis

 St. Lucia

Eswatini

 Singapur

 São Tomé & 
Príncipe  Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische 
Gebiete

 Niue

Mikronesien

 Montenegro
 Nord-
mazedonien

Marshallinseln

 Malediven

Libanon

Lesotho

 Komoren

 Kiribati

 Cabo
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

El Salvador

Belize
Barbados Aruba

Trinidad & Tobago

Tonga

 St. Vincent & 
die Grenadinen

 St. Kitts & Nevis

 St. Lucia

Eswatini

 Singapur

 São Tomé & 
Príncipe  Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische 
Gebiete

 Niue

Mikronesien

 Montenegro
 Nord-
mazedonien

Marshallinseln

 Malediven

Libanon

Lesotho

 Komoren

 Kiribati

 Cabo
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

El Salvador

Belize
Barbados Aruba

Empfängerländer, Fortschritt bei 
humanitären Reaktionsplänen 2022

Allein im Jahr 2022 stieg der Finanzbedarf des „Global 
Humanitarian Overview“ (GHO) von 41 Mrd. USD auf 51 Mrd. USD. 
Während auch mehr Geld einging, wurde dennoch nur 50 %  
des Bedarfs gedeckt. Bereits die Hälfte aller Mittel floss in fünf 
humanitäre Krisen: Ukraine (3,7 Mrd. USD), Afghanistan (3), 
Jemen (2,7), Syrien (2,3) und Äthiopien (2).

Humanitäre Hilfe

Deckung der 
humanitären 
Appelle sehr 

unterschiedlich 
viele waren weniger als 

zur Hälfte gedeckt. 

Syrien und 
Afghanistan 

hatten den 
höchsten Bedarf.

%
Abdeckungsgrad 
des Bedarfs

83 %

78 %

77 %

69 %

42 %

42 %

42 %32 %

24 %

69 %68 %

67 %
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59 %38 %
37 %

38%
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44 %

59 %

58 %
54 %

49 %
35 %

56 %

48 %

47 %

46 %
37 %

45 %
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44 %
56 %

73 %
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Klimawandel und humanitäre  
Krisen weltweit

Die Klimakrise ist auch eine humanitäre Krise. Von den 15 Län-
dern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen und am 
wenigsten resilient sind, erhalten laut dem Global Humanitarian 
Overview 2023 und dem ND-Gain-Index 10 humanitäre Hilfe. 
Obwohl sie am wenigsten zur globalen Erwärmung beitragen, 
sind sie am stärksten von den Auswirkungen betroffen.

Humanitäre Hilfe

Die 10 größten  
CO2-emittierenden 

Länder 
waren für 68 % der Emissionen 

verantwortlich (und beherbergen 
50 % der Weltbevölkerung). Die  

10 am stärksten gefährdeten 
Länder waren für 0,2 % der 

Emissionen verantwortlich und 
beherbergen 3,6 % der 

Weltbevölkerung.

EU-27 
waren für 7,2 %  

der Emissionen bei 
einem Anteil  
von 5,7 % der 

Weltbevölkerung 
verantwortlich.

Durchschnittliche 
CO2-Emissionen 

weltweit
lagen bei 4,6 Tonnen pro Kopf. 

Alle 30 Länder mit huma- 
nitärer Hilfe hatten niedrigere 
Pro-Kopf-Emissionen, 27 von 

ihnen deutlich niedriger.

Klimabedingte 
Katastrophen 
haben sich im letzten 

Jahrzehnt fast verdreifacht. 
Sie verursachten mehr  

als 60 % der neu  
registrierten Binnen-

vertriebenen im  
Jahr 2021.

Neueste Daten aus dem ND-GAIN-Index von 2020, CO2 Emissionen und Weltbevölkerung aus Gründen der Vergleichbarkeit ebenfalls von 2020.

Länder mit 
humanitärer 

Hilfe in  
2023

Globaler Anteil an 
CO2-Emissionen,  
10 größten  
Emittenten und  
EU (Anteil an  
Weltbevölkerung)

30

7,2
(5,7)

33,2
(18)

12,4
(4,2)

6,7
(17,9)

5
(1,8)

2,9
(1,6)1,9

(1,1)

1,6
(0,5)

1,7
(1,1)

1,7
(0,7)

1,6
(3,5)
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Die Hauptstadt der humanitären Hilfe beherbergt auch das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen (UNHCR), die Internationale Organisation für Migration 
(IOM) sowie mehrere Think Tanks, NROs und Institute, welche 
im Bereich Flucht und Migration aktiv sind. 

In den letzten zwei Jahren war gewaltsame Vertreibung 
weiterhin eine der größten globalen Herausforderungen, wo-
bei sich die Zahlen in den letzten zehn Jahren mehr als 
verdoppelt haben, wie der jüngste UNHCR-Bericht zeigt: Wur-
den 2011 noch 42,5 Mio. Menschen gewaltsam vertrieben, 
stieg diese Zahl bis 2021 auf 89,3 Mio. Menschen, also mehr als 
1 % der Weltbevölkerung. Früher als erwartet - bereits Mitte 
2022, wurde die 100-Millionen-Grenze überschritten: 103 Mio. 
Menschen waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, vor 
allem wegen des Krieges in der Ukraine (siehe Dashboard). Wie 
in den Vorjahren blieb die große Mehrheit der Flüchtlinge (73 % 
im Jahr 2020 und 72 % im Jahr 2021) in ihrer eigenen Region, 
wobei 83 % von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkom-
men aufgenommen wurden (S. 102 – 103). Erneut gingen nicht 
genügend Mittel für den stark gestiegenen Finanzierungsbe-
darf ein. 2021 und 2022 wurden nur 56 % finanziert, wobei nur 
wenige Geber (darunter v.a. die USA, die EU und ihre Mitglied-
staaten) den Großteil der Mittel bereitstellten (S. 106 – 109).

Während der COVID-19-Pandemie stellten Grenzschlie-
ßungen eine der größten Herausforderungen dar: Mehr als 160 
Länder hielten 2020 ihre Grenzen geschlossen, 99 machten 
auch für Schutzsuchende keine Ausnahmen. Obwohl in allen 
Regionen weniger Flüchtlinge und Asylbewerber an ihrem Ziel 
ankamen, stiegen die Zahlen weiter an. Und obgleich 35 % mehr 
Asylanträge in 2021 eingingen, lagen die Zahlen immer noch 
weit unter dem Niveau von vor der Pandemie. Gewaltsam Ver-
triebene und Staatenlose gehörten während der Pandemie zu 
den am stärksten betroffenen Gruppen in Gesellschaften, nicht 
zuletzt aufgrund zunehmender Ernährungs- und wirtschaftli-
cher Unsicherheit oder Hindernissen bei der Wahrneh mung 
gesundheitlicher Dienstleistungen. Umsiedlungen, eine von drei 

dauerhaften Lösungen neben der Rückkehr und Integration vor 
Ort, waren 2020 auf einem historischen Tief: Nur 34.400 Flücht-
linge wurden 2020 umgesiedelt, während der Bedarf bei 1,4 Mio. 
lag. Kanada, die USA und Australien nahmen die meisten Flücht-
linge auf. Zwar stiegen die Zahlen 2021 leicht an, deckten aber 
dennoch nur etwa 4 % des Bedarfs (S. 104 – 105).

Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
wurde bis Mitte 2022 ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung 
vertrieben, was eine der weltweit am schnellsten wachsenden 
und eine der größten Flüchtlingskrisen seit dem Zweiten Welt-
krieg auslöste. Bis Anfang 2023 flohen 8 Mio. Menschen aus 
der Ukraine, 4,8 Mio. hatten sich für vorübergehenden Schutz 
in der EU registrieren lassen, und 5,3 Mio. Menschen wurden 
zu Binnenvertriebenen innerhalb der Ukraine. Neben den pri-
mären Folgen des Krieges, treffen die sekundären Aus- 
wirkungen diejenigen Länder, die bereits Flüchtlinge oder eine 
große Zahl Binnenvertriebener aufnehmen, besonders hart. 
Nahrungsmittelunsicherheit, steigende Inflation und hohe 
Energiepreise waren schon vor dem Krieg für viele verheerend, 
insbesondere für Länder in der Sahelzone und im Nahen 
Osten. Bereits 2021 kamen 82 % der Binnenvertriebenen und 
67 % der Flüchtlinge und Asylbewerber aus Ländern mit Ernäh-
rungskrisen. 40 % der Flüchtlinge und Asylbewerber wurden 
von Ländern mit unsicherer Ernährungslage aufgenommen. 
Der Krieg beschleunigt die aktuellen Trends weiter.

In den letzten Jahren waren Kriege und lang andauernde 
Konflikte neben den Folgen des Klimawandels, der Pandemie, 
Regierungskrisen, massiven Menschenrechtsverletzungen und 
verstärkten Ungleichheiten die Hauptursache für gewaltsame 
Vertreibungen. Filippo Grandi, der 2022 als Hochkommissar für 
Flüchtlinge bis Ende 2025 wiedergewählt wurde, bezeichnete 
die außergewöhnliche Reaktion auf die ukrainische Flüchtlings-
krise als Hoffnungsschimmer, von der man viel lernen könne. 
Der politische Wille zur Suche nach Lösungen für die lang an-
haltenden Konflikte wäre laut Grandi jedoch der bei weitem 
wichtigste Faktor.





Gewaltsam vertriebene  
Menschen weltweit, 2007 – 2022*
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69 % 
Mehr als zwei Drittel 
aller Flüchtlinge und 
ins Ausland geflüchtete 
Venezolaner kamen 
2021 aus nur 5 Ländern.

Konflikte hoher oder 
mittlerer Intensität in 
23 Ländern 
in denen im Jahr 2021 850 Mio. 
Menschen lebten. Die Zahl der von 
Konflikten betroffenen Länder  
hat sich in den letzten zehn Jahren 
verdoppelt.

Extreme Wetterereignisse 
vertrieben allein im Jahr 2021  
rund 23,7 Mio. Menschen innerhalb  
der Grenzen ihres Landes.

Nahrungs-
mittelkrisen
82 % der IDPs und 67% 
der Flüchtlinge und 
Asylbewerber kamen 
aus Ländern mit Er-
nährungskrisen. 40 % 
der Flüchtlinge und 
Asylbewerber wurden 
2021 in Ländern mit 
unsicherer Ernährungs-
lage untergebracht.

Ukraine-Krieg

Krieg in Tigray

Krise in Venezuela

Jemen-Krieg

Syrischer Bürgerkrieg 

Internationale Rücküberweisungs- und  
ODA-Ströme in Länder mit niedrigem  
und mittlerem Einkommen, 1990 – 2022*

Vermisste Migranten zwischen 
2014 und Anfang – 2023
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 Überweisungen
 ODA

Mindestens 53.213 
Menschen verloren seit 
2014 ihr Leben 
mehr als die Hälfte auf Routen  
nach und innerhalb Europas,  
darunter 25.817 im Mittelmeer.

60 % nicht 
identifiziert
Laut IOM veröffentlicht 
derzeit kein Staat Zahlen zu 
Todesfällen von Migranten.

Europa
938

Nord- und  
Südamerika

7.341

Afrika
12.275

Mittelmeer
25.817

Westasien
1.135

Asien
5.507

83 % 
wurden 2021 von Ländern mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen (LMICs) und 
27 % sogar in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern (LDCs) aufgenommen.

Rücküberweisungen
übersteigen seit Mitte der 1990er Jahre bei weitem das Niveau der öffentlichen Entwicklungszusam-
menarbeit (ODA), mit der wirtschaftliche Entwicklung und Wohlfahrt in Entwicklungsländern ge fördert 
werden sollen. Seit 2015 sind sie die wichtigste externe Finanzierungsquelle für Länder mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen (LMICs) (ohne China) und übertreffen die ausländischen Direktinves-
titionen und die öffentliche Entwicklungshilfe.
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Ruanda
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1

Weltweit wurden bis Ende 2021 89,3 Mio. Menschen gewaltsam 
vertrieben. 72 % von ihnen waren in Nachbarländern und 83 % in 
Ländern mit niedrigem Einkommen untergebracht. Mehr als 2/3 
der Flüchtlinge und geflüchteten Venezolaner kamen aus nur 5 
Ländern. Seit dem Krieg in der Ukraine wurden bis Mitte 2022 mehr 
als 103 Mio. Menschen vertrieben oder einer von 78 Menschen.

Flucht und Migration

Herkunfts- und Aufnahmeländer  
gewaltsam Vertriebener 2021 

5 wichtigste 
Herkunftsländer 

waren Syrien (6,8 Mio.), 
Venezuela (4,6),  

Afghanistan (2,7),  
Südsudan (2,4) und  

Myanmar (1,2).

> 400.000 
Staatenlose 

in der Côte d'Ivoire, 
Bangladesch, 
Myanmar und 

Thailand.

Deutschland
nahm in absoluten Zahlen 

die meisten Flüchtlinge  
in der EU auf. Umgerechnet 
auf 1000 Einwohner haben 
Schweden (24), Malta (21) 
und Österreich (16) jedoch 

höhere Zahlen.

5 wichtigste 
Aufnahmeländer 

waren die Türkei  
(3,8 Mio.), Kolumbien (1,8),  
Uganda (1,5), Pakistan (1,5) 

und Deutschland  
(1,3 Mio.).

Die Ukraine 
ist die am schnellsten  

wachsende Flüchtlingskrise 
in Europa seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Bis Anfang 2023 

wurden 8 Mio. Flüchtlinge in  
ganz Europa registriert; 4,8 Mio. 

haben sich für vorüberge- 
henden Schutz registriert  

und etwa 5,3 Mio. sind  
Binnenvertriebene.

*Direkte Beiträge aus dem EU-Haushalt, ohne separate Beiträge der EU-Mitgliedstaaten.

*
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Laut UNHCR ist Umsiedlung neben Rückkehr und lokaler 
Integration eine von drei dauerhaften Lösungen für Flüchtlinge. 
2021 gab es weltweit 89,3 Mio. gewaltsam Vertriebene. Von 
1,4 Mio. Flüchtlingen, die umgesiedelt werden sollten, erhielten 
nur 4 % (57.436) einen Platz. Dies waren 2/3 mehr als noch 2020, 
als Umsiedlungen wegen COVID-19 ein historisches Tief erreichten.



Umsiedlung von Flüchtlingen 2021

Flucht und Migration

3 Haupther-
kunftsländer 
Afghanistan, Syrien 
und die DR Kongo.

3 Haupt- 
aufnahme- 

länder 
Kanada, USA,  

Schweden.
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Im Jahr 2021 erhielt das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) insge-
samt 5,1 Mrd. USD, was nur 56 % des Gesamthaushalts ent-
sprach. Nur etwa 11 % der Beiträge waren nicht zweckgebunden 
und konnten daher frei verwendet werden. Die Karte zeigt alle 
Beiträge von Regierungen und der Europäischen Union, die 
insgesamt 83 % ausmachten. Private Geber steuerten 13 % bei.



Beiträge für das  
UN-Flüchtlingshilfswerk 2021

Flucht und Migration

Die USA 
blieben der mit 

Abstand größte Geber. 
Sie steuerten ca. 40,4 % 

der gesamten Mittel 
und rund 352 Mal mehr 

als China bei.

Private Geber 
und nationale Hilfsorgani- 

sationen gaben zusammen rund  
625 Mio. USD. Mehr als 10 Mio. USD 

kamen aus Spanien, USA, Japan, 
Deutschland, Rep. Korea, Schweden, 
Italien, den Vereinigten Arabischen 

Emiraten, Australien, dem 
Vereinigten Königreich,  

Katar, Kanada, Niederlande  
und China (in dieser  

Reihenfolge).

Die EU 
und ihre Mitglied- 

 staaten trugen 29,2 % bei.  
Deutschland war der 

zweitgrößte Geber mit 
rund 488 Mio. USD,  

das entspricht 10,5 %.

*Direkte Beiträge aus dem EU-Haushalt, die separaten Beiträge der EU-Mitgliedstaaten ausgenommen.
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Im Jahr 2022 erhielt das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ins-
gesamt 5,9 Mrd. USD, was nur 56 % des Gesamthaushalts ent-
sprach. Lediglich 6 % der Beiträge waren nicht zweckgebunden 
und konnten daher frei verwendet werden. Die Karte zeigt alle 
Beiträge von Regierungen und der Europäischen Union, welche 
insgesamt 76 % ausmachten. Private Geber steuerten 21 % bei.



Beiträge für das  
UN-Flüchtlingshilfswerk 2022

*

Flucht und Migration

Die USA 
blieben mit Abstand 
größter Geber. Sie 

steuerten ca. 38 % der 
gesamten Mittel bei und 

rund 1580 Mal mehr  
als China.

Die EU 
und ihre Mitgliedstaaten 

steuerten 25,7 % bei. 
Deutschland war der 

zweitgrößte Geber mit 
einem Rekordbetrag von 
rund 539 Mio. USD, ein 

Anteil von 9,5 %.

 Private Geber 
und nationale Hilfsorganisationen 

steuerten erstmals mehr als  
1 Mrd. USD bei. In einigen Ländern 
gaben sie mehr als die Regierung 

ihres Landes. Mehr als 10 Mio. USD 
kamen aus den USA, Schweden, 

Japan, Spanien, Deutschland, Italien, 
Niederlande, dem Vereinigten 

Königreich, Rep. Korea, Frankreich 
und der Schweiz (in dieser 

Reihenfolge).

*Direkte Beiträge aus dem EU-Haushalt, die separaten Beiträge der EU-Mitgliedstaaten ausgenommen.
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Die Karte veranschaulicht die Pro-Kopf-Beiträge für den 
Gesamthaushalt des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) im Jahr 
2021. Insgesamt 13 Länder gaben mehr als 5 USD pro Kopf,  
6 davon waren EU-Länder. 76 % der Beiträge kamen von 
Regierungen und der EU, 21 % hingegen von privaten Gebern.



Pro-Kopf-Beiträge für  
das UN-Flüchtlingshilfswerk 2022

1

Flucht und Migration

Norwegen
trägt mit 37 USD 

pro Kopf bei 
weitem am meisten 

zum UNHCR bei.

Größte 
Beitragszahler 

in der EU 
Dänemark, Luxemburg 

und Schweden  
gaben 13 – 17 USD  

pro Kopf.
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Im Jahr 2021 stiegen die internationalen Rücküberweisungen als 
Geld- oder Sachtransfers von Migranten an Familien oder Gemein-
schaften in ihren Herkunftsländern um 10,2 % und erreichten  
781 Mrd. USD. Länder mit hohem Einkommen sind fast immer  
die Herkunftsländer von Rücküberweisungen. Seit Jahrzehnten 
werden die meisten Überweisungen aus den USA getätigt.



Herkunftsländer von internationalen 
Rücküberweisungen 2021

Flucht und Migration

Hohe 
Überweisungs-

gebühren 
Die durchschnittlichen 

Überweisungsgebühren lagen  
2021 bei 6,38 % des ge-

sendeten Betrags. Laut den 
Nachhaltigkeitszielen  

der UN sollten die Kosten  
weniger als 3 %  

betragen.Anteil am BIP im 
Jahr 2021 > 5 %

37,8

USA
VAE

Saudi-Arabien
Schweiz

China
Kuwait

Deutschland
Luxemburg

Russland
Frankreich

6,1

6,46,6

6,9

7,2
7,2

9,5

9,5
11,3

11,6

13,5

13,6

19,5

73

48

41

32

23

18

17

17

17

16



< 
1 

M
rd

. U
SD

 (9
1)

1 
– 

5 
(4

6)
5 

– 
10

 (2
0)

10
 –

 5
0 

(1
4)

< 
50

 (3
)

USD / Person

Ke
in

e 
D

at
en

114 115

Israel

Zypern

Vanuatu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe Samoa
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische
Gebiete

Palau

Montenegro
Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika
Hongkong

Macau

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Bermuda

Belize

Kaimaninseln

Aruba

Antigua & Barbuda

Israel

Zypern

Vanuatu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe Samoa
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische
Gebiete

Palau

Montenegro
Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika
Hongkong

Macau

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Bermuda

Belize

Kaimaninseln

Aruba

Antigua & Barbuda

Israel

Zypern

Vanuatu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe Samoa
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste

Palästinensische
Gebiete

Palau

Montenegro
Nord-
mazedonien

Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika
Hongkong

Macau

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

El Salvador

Dominica

Bermuda

Belize

Kaimaninseln

Aruba

Antigua & Barbuda

Im Jahr 2021 stiegen internationale Rücküberweisungen um 
10,2 % an und erreichten 781 Mrd. USD, das höchste Wachstum 
seit 2010. Für 2022 – 23 rechnet die Weltbank jedoch nur  
noch mit einstelligen Wachstumsraten. Seit Mitte der 1990er 
Jahre übertreffen internationale Rücküberweisungen das 
Volumen der öffentlichen Entwicklungshilfe um ein Vielfaches.



Zielländer für internationale  
Rücküberweisungen 2021

Flucht und Migration

Abhängigkeit  
von Rücküber-

weisungen 
Das Verhältnis von 

Rücküberweisungen zum BIP 
lag 2021 für 29 Länder über 

10 %. Tonga, Libanon  
und Samoa hatten die  

höchsten Prozent- 
sätze.

Resilienz  
während COVID-19 

Im Jahr 2020 gingen die 
Rücküberweisungen nur um 

0,8 % zurück. Erste Schät- 
zungen hatten im  

Vorfeld mit einem Rück- 
gang um 20 %  

gerechnet.Anteil am BIP im
Jahr 2022 > 10 %
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Inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen neigen 
einige Beobachter dazu, die Rolle der Welthandelsorga-
nisation (WTO) in der heutigen krisengeschüttelten Welt 
herunterzuspielen. Als einzige multilaterale und regelbasierte 
Handelsinstitution ist die WTO jedoch die Hüterin der wich-
tigsten Abkommen, die den weltweiten Handel mit Waren, 
Dienstleistungen und geistigem Eigentum regeln.

Die WTO spielte während der COVID-19-Pandemie eine 
wichtige Rolle und trug dazu bei, verschleierte protektionisti-
sche Maßnahmen zu ermitteln und die Verteilung von 
medizinischen Produkten zu verfolgen. Die Organisation war 
ebenfalls bei der Reaktion auf die Pandemie gefragt, als COVID-
19-Impfstoffe verfügbar wurden. Über 60 WTO-Mitglieder 
forderten die vorübergehende Aussetzung bestimmter Bestim-
mungen des Übereinkommens über handelsbezogene Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) für COVID-
19-Gesundheitsprodukte (sog. „TRIPS-Waiver“; S. 126 – 127). 
Dieser Vorschlag wurde unter anderem von der EU, dem Verei-
nigten Königreich, der Schweiz und Japan abgelehnt, da sie 
nachhaltige negative Auswirkungen für Forschung und Ent-
wicklung befürchteten. Die Offenlegung wissenschaftlicher 
Durchbrüche, die jahrelanger Forschung und erheblicher In-
vestitionen bedürfen, würde das Vertrauen und die Anreize 
beschädigen, die zur Förderung dieser Art von Innovationen 
erforderlich seien. Bei der 12. Ministerkonferenz der WTO 
(MK12) wurde ein Kompromiss als Teil des „Genfer Pakets“ ver-
kündet. Die angenommene Ausnahmeregelung gilt nur für 
Zutaten, welche der Herstellung von COVID-19-Vakzinen die-
nen, und schließt Therapeutika oder Diagnostika nicht mit ein. 
Die Verhandlungen über die Aussetzung der Patentrechte für 
letztere erweisen sich ebenfalls als mühsam – Ende 2022 war 
noch keine Lösung in Sicht.

Die Verabschiedung des Übereinkommens über Fische-
reisubventionen ist ein weiterer Meilenstein der MK12. Die 
Annahme eines Vertrags zur Eindämmung schädlicher Sub-
ventionen und der Überfischung auf hoher See beendete 

jahrzehntelange Verhandlungen. Das Abkommen betrifft auch 
Fragen der Nachhaltigkeit: Ein Thema, das angesichts der Rolle 
des Handels im Kampf gegen den Klimawandel zunehmend an 
Bedeutung für die WTO gewinnt. Nichtsdestotrotz sind wichtige 
Funktionen der WTO reformbedürftig. Zu den dringendsten Pro-
blemen gehören die unzureichenden Regeln für den Umgang mit 
staatskapitalistischen Praktiken und die Wiederherstellung der 
zweistufigen WTO-Streitbeilegung.

Die Streitbeilegungsfunktion - ein Grundpfeiler der WTO - 
wurde durch die Blockade der USA bei der Ernennung neuer 
Mitglieder für das Berufungsgremium ausgehöhlt. Deshalb 
können Einsprüche gegen Entscheidungen des Streitbeile-
gungsgremiums derzeit nicht bearbeitet werden. Die Blockade 
ist das Ergebnis der Unzufriedenheit Washingtons mit Ent-
scheidungen des Gremiums und mit der Art und Weise, wie es 
seine Aufgaben wahrnimmt. Sie ist auch ein Mittel, um ihre 
Forderung nach grundlegenden WTO-Reformen zu unter-
streichen. Angesichts des ausgesetzten Berufungsgremiums 
richteten 47 WTO-Mitglieder im Jahr 2020 die Mehrparteien-
Interimsvereinbarung (MPIA) als vorübergehende zweite 
Instanz ein (S. 132 – 133). Die MPIA steht allen WTO-Mitgliedern 
offen und soll nur bis zur Wiedereinrichtung des Berufungsor-
gans in Kraft bleiben. Im Januar 2023 waren bereits zwei 
MPIA-Streitfälle abgeschlossen, und drei weitere Fälle wurden 
ohne MPIA-Berufung beigelegt.

Vor dem Hintergrund der zunehmend schwierigen Kon-
sensfindung in der WTO versuchen einige Mitglieder, im Rahmen 
von „Koalitionen der Willigen“, in bestimmten Themenberei-
chen voranzukommen. Laut Handelsexperten wurden bisher 
bis zu 18 plurilaterale Abkommen (einschl. in GATT) initiiert. Bei 
der 11. Ministerkonferenz in Buenos Aires 2017 riefen WTO-Mit-
glieder fünf neue plurilaterale Verhandlungen ins Leben 
(S. 130 – 131). Von den 164 WTO-Mitgliedern nehmen nur 14 Sta- 
aten nicht an mindestens einer der plurilateralen Verhandlun-
gen von 2017 teil, wobei Indien und Südafrika zu den ent- 
schiedensten Gegnern plurilateraler Verhandlungen gehören.





*einige Notifikationen fallen 
unter mehr als eine Kategorie

Notifikationen von WTO Mitgliedern 
bzgl. COVID-19, nach Art

WTO Streitfälle 2019/2020 – 2021/2022 nach Kläger

WTO Streitfälle 2019/2020 – 2021/2022 nach Beklagtem
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2019/2020

2021/20222019/2020

Andere 7

Indien 7

USA 4

EU 2

China 2

Kolumbien 2

24

5
Rat für handelsbezogene Aspekte der  

Rechte des geistigen Eigentums (Rat für TRIPS)

10
Ausschuss für Handelserleichterung

32
Agrarausschuss

87
Ausschuss für Marktzugang

133
Ausschuss für sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen

235 
Ausschuss für technische 
HandelshemmnisseTotal 497*

Stand: 16.01.2023

3
Ausschuss für das  
öffentliche Beschaffungswesen

3
Rat für Warenverkehr

Andere15

24

EU 5

Australien 2

Japan 2

Andere 6

EU 4

China 4

Russland 2
USA 1

17

2021/2022

Andere 5

China 2

Costa Rica 2

EU 6

Japan 1
Australien 1

17

2021
2023 Projection

2022 Projection

2020

2021
2023 Projektion

2022 Projektion

2020

Der globale Warenverkehr 
erwies sich als resilient und stieg nach 
dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie 
in 2020 wieder stark an.
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Mitglieder der 
Welthandelsorganisation

Die Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf befasst 
sich mit der Regulierung des internationalen Handels.  
Sie hat 164 Mitglieder und 25 Beobachter, die ebenfalls eine 
Mitgliedschaft anstreben. Neben den Nationalstaaten können 
auch Zollgebiete mit Außenbeziehungen Mitglieder sein.

Welthandel

Am  
wenigsten 

entwickelte  
Länder 

Belarus
Die USA, EU und andere 
westliche Verbündete  

haben die WTO-Bewerbung 
des Beitrittskandidaten 

Belarus wegen seiner 
Mittäterschaft an Russlands 

Angriffskrieg  
blockiert.

1

1

1
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Regionale Verhandlungsgruppen  
der WTO

Viele WTO-Mitglieder stimmen sich innerhalb von Verhandlungs-
gruppen ab, um mit einer Stimme oder über einen Vertreter 
aufzutreten. Die Gruppen können themenspezifisch oder 
allgemeiner Natur sein. Einige Verhandlungsgruppen umfassen 
WTO-Beobachter und/oder Nicht-Mitglieder. Die Karte bildet 
beispielhaft vier aktive Verhandlungsgruppen ab. 

Welthandel

Diese Karte  
zeigt nur 

Vollmitglieder  
der WTO
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Verhandlungsgruppen von 
Entwicklungsländern in der WTO

Viele WTO-Mitglieder stimmen sich innerhalb von Verhandlungs-
gruppen ab, um mit einer Stimme oder über einen Vertreter 
aufzutreten. Die Zusammensetzung der WTO-Verhandlungsgrup-
pen kann im Vergleich zu ihren UN-Pendants variieren. Bei der 
Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) legt  
die WTO jedoch dieselben Mitglieder zu Grunde wie die UN.

Welthandel

Mitglieder 
beider 

Verhandlungs-
gruppen

(14)



U
nt

er
ze

ic
hn

er
, W

TO
-M

it
gl

ie
d 

(6
2)

U
nt

er
ze

ic
hn

er
, W

TO
-M

it
gl

ie
d 

(1
1)

 
U

nt
er

ze
ic

hn
er

, k
ei

n 
W

TO
-M

it
gl

ie
d 

(3
) 

In
it

ia
to

r,
 W

TO
-M

it
gl

ie
d 

(2
)

126 127

Vanuatu

Tuvalu

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste
Mauritius

Malediven

Lesotho

Komoren

Kiribati

Cabo 
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

Vanuatu

Tuvalu

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste
Mauritius

Malediven

Lesotho

Komoren

Kiribati

Cabo 
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

Vanuatu

Tuvalu

Eswatini

Seychellen

São Tomé & Príncipe
Solomonen

Ruanda

Timor-Leste
Mauritius

Malediven

Lesotho

Komoren

Kiribati

Cabo 
Verde

Haiti

Gambia

Fidschi

Unterstützer einer TRIPS-Ausnahme-
regelung für COVID-19 Vakzine

Zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie forderten im Jahr 2021 
mehr als 60 WTO-Mitglieder und Beobachter die Aussetzung der 
Rechte auf geistiges Eigentum („TRIPS-Waiver“), um die „weltweite 
Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika“  
zu diversifizieren. Bei der WTO-Ministerkonferenz im Juni 2022 
einigten sich die Mitglieder auf einen begrenzten Kompromiss.

Welthandel

Die Mitglieder 
gaben sich bis zum  

17. Dezember 2022 Zeit, um über 
die Ausweitung des TRIPS-Waiver 

auf COVID-19 Diagnostika  
und Therapeutika zu verhandeln.  

Sie erzielten keine Einigung,  
die Verhandlungen dauern an  

(Stand: April 2023).

Eine  
Ausnahmeregelung 
wurde u.a. von der EU, Japan, 

Vereinigtes Königreich, Singapur 
und der Schweiz mit dem Argument 
abgelehnt, dass eine Aussetzung von 
IP-Rechten nicht zur Steigerung von 
Produktionskapazitäten beitragen 
würde, sondern andere Faktoren  

(z.B. Exportbeschränkungen)  
größere Hindernisse  

darstellten.

Diese Karte 
bezieht sich lediglich auf  

die Unterzeichner des  
Vorschlags und berücksichtigt 

nicht diejenigen Staaten,  
die den Vorschlag lediglich  

öffentlich unterstützen.

Der  
Kompromiss 
für eine begrenzte  

Aussetzung von Patentrechten 
auf COVID-19-Impfstoffen 

basiert auf einem informellen, 
zwischen der EU, den 

USA, Indien und Südafrika 
diskutierten Papier.
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Arbeitsprogrammvorschläge zu elek-
tronischem Handel (inkl. Moratorium)

Bei der 12. WTO-Ministerkonferenz verständigten sich die Mit- 
 glieder auf eine Verlängerung des Arbeitsprogramms für 
elektronischen Geschäftsverkehr einschließlich des Moratoriums 
für Zölle auf elektronische Übertragungen. Das seit 1998 be-
stehende Moratorium wurde bereits mehrfach verlängert. Die 
Karte zeigt die Befürworter der konkurrierenden Vorschläge. 

Welthandel

In den  
letzten Jahren  

haben Indien, Südafrika  
und Indonesien die 
Verlängerung des 

Moratoriums mit der 
Begründung angefochten, 

dass ihnen erhebliche 
Zolleinnahmen  

entgingen.

Ohne ein  
Moratorium 

 könnten Regierungen Zölle auf 
digitale Dienstleistungen und 

Produkte erheben. Diese würden 
den grenzüberschreitenden  

Handel erheblich erschweren 
und verteuern. Dies würde sich 

ebenfalls negativ auf die erhofften 
Mehreinnahmen durch Zölle 

niederschlagen.
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Mitgliedschaft von WTO-Mitgliedern 
an plurilateralen Initiativen

Plurilaterale Initiativen werden von einem Teil der WTO-Mitglie-
der bei Themen initiiert, bei denen nicht alle WTO-Mitglieder 
verhandlungsbereit sind. Diese Gruppen stehen in der Regel allen 
Mitgliedern offen und unterliegen dem Prinzip der Meistbegünsti-
gung (MFN). Nachstehend sind fünf plurilaterale Initiativen 
aufgeführt, die 2017 bei der MK11 lanciert wurden.

Welthandel

Plurilaterale  
Initiativen bei der  

11. Ministerkonferenz 
1. Innerstaatliche Regulierungen  

für Dienstleistungen (70)
2. Kleinstunternehmen, kleine und 

mittlere Unternehmen (95)
3. Handel und Gender (127)

4. Elektronischer Handel  
(in Verhandlung; 87)

5. Investitionserleichterung  
(in Verhandlung; 112)

Bis zu 18 
Plurilaterale 
Abkommen 

wurden laut Experten 
bei der WTO (und GATT) 

abgeschlossen  
(z.B. Informations-  
und Technologie- 

Abkommen).

7 Nicht-
Mitglieder

der WTO sowie ein  
WTO-Beitrittskandidat 

sind Teil einer 
plurilateralen  

Initiative.
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Abkommen über eine Mehrparteien-
Interimsvereinbarung (MPIA)

Im April 2020 schufen 47 WTO-Mitglieder die Mehrparteien- 
Interimsvereinbarung (MPIA) als zweite Instanz für die Beilegung 
von WTO-Streitigkeiten, solange das WTO-Berufungsgremium 
nicht außer Kraft ist. Stand März 2023 gehören 52 Mitglieder dem 
MPIA an. Es steht allen WTO-Mitgliedern offen.

Welthandel

Drei Streitfälle 
wurden ohne MPIA-

Entscheidungen 
abgewickelt: ein Fall 

wurde ohne MPIA-Urteil 
beigelegt, ein Fall wurde 
zurückgezogen und ein 

weiterer Streitfall  
endete mit einem  

Vergleich.

Zwei Streitfälle  
wurden mit 

einem MPIA-Urteil 
abgeschlossen.

Seit seiner Grün- 
dung im Jahr 2020  

wurde das MPIA mit  
12 Streitfällen befasst. 

Davon sind sieben 
Urteile noch  

anhängig.

Die Türkei 
ist kein MPIA-Teilnehmer, 

hat aber eine Vereinbarung 
über die Einlegung von 
Rechtsmitteln und die 

Schlichtung von Streitigkeiten 
abgeschlossen, die im  

Einklang mit den  
Grundsätzen des  

MPIA steht.Beklagter in 
MPIA Streitfällen

Kläger in MPIA 
Streitfällen

5

5

2

1

3

4

1

1

1

5

1

2

1

1

11

1
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Gemeinsame Erklärung zum  
Erhalt von Ernährungssicherheit

In Reaktion auf den russischen Angriffskrieg und der damit 
verbundenen Nahrungsmittelkrise präsentierte das Vereinigte 
Königreich im Namen von 51 WTO-Mitgliedern eine gemeinsa-
me Erklärung. Sie bekunden ihre Solidarität mit der Ukraine und 
appellieren an die Mitglieder, Lebensmittel- und Agrarmärkte 
offen zu halten, um Ernährungsunsicherheit zu verringern.

Welthandel

Die bei der  
MK12 im Juni 2022 

verabschiedete Ministerer-
klärung zur Soforthilfe bei 

Ernährungsunsicherheit, enthält 
keine direkten Verweise auf die 
Ukraine oder die Auswirkungen 

des Krieges auf die weltweite 
Ernährungssicherheit.

Die  
WTO-Mitglieder  

einigten sich auf eine 
Ministerialerklärung, 
wonach keine Beschränkungen  

auf Lebensmittel für die 
nichtkommerzielle humanitäre  

Nutzung durch das 
Welternährungsprogramm  

verhängt werden  
sollen.

Bei den  
Landwirtschafts-
verhandlungen 

gab es in den letzten Jahren  
kaum Durchbrüche.  

Die Ernährungsunsicherheit  
stieg infolge der COVID- 
19-Pandemie und des  
Kriegs in der Ukraine  

deutlich an.
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Genf ist ein digital- und technologiepolitisch bedeutender Ort. In 
der Stadt finden derzeit Verhandlungen statt, die von der Regu-
lierung letaler autonomer Waffensysteme (LAWS) über die 
Entwicklung technischer Standards für künstliche Intelligenz (KI) 
bis hin zu einem möglichen (plurilateralen?) Abkommen über 
elektronischen Handel reichen (S. 128 – 129). Kurzum, digitale 
Themen überwinden die Silos internationaler Organisationen, da 
fast alle Bereiche von digitalen Veränderungen betroffen sind.

Unter den zahlreichen internationalen Organisationen be-
findet sich in Genf das globale Forum für geistiges Eigentum (IP): 
die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Diese spezi-
alisierte UN-Agentur – bekannt für die jährliche Veröffentlichung 
ihres Globalen Innovationsindex (S. 154 – 155) – gestaltet inter-
nationale Regeln und Strategien für geistiges Eigentum, bietet 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum 
an (z.B. Patente und Marken) und kann als Streitbeilegungsstel-
le in Fragen von geistigem Eigentum auftreten. Der Schutz von 
Erfindungen und Ideen ist von grundlegender Bedeutung für 
die Förderung von Innovationen und neuen Technologien.

In Genf befindet sich auch die UN-Sonderorganisation für 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die In-
ternationale Fernmeldeunion (ITU), die u.a. für die Zuweisung 
von Funkfrequenzen und Satellitenbahnen zuständig ist, inter-
nationale IKT-Normen entwickelt und Bestrebungen zur 
Überwindung der digitalen Kluft(en) koordiniert. Aufgrund der 
organisationellen Entscheidungsstrukturen, die stark von Mit-
gliedstaaten geprägt sind, wird sie von Befürwortern des 
Multistakeholder-Modells der Internet Governance häufig kri-
tisiert. Diese zeigen sich besorgt darüber, dass Staaten wie 
China und Russland versuchen, die dezentrale Architektur des 
globalen Internets zu verändern (z.B. NewIP) und potenziell 
schädliche Technologien zu legitimieren (z.B. Gesichtserken-
nungsstandards). Solche Umgestaltungen könnten schwer- 
wiegende Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Grundfrei-
heiten und Menschenrechten im Internet haben.

Neben der ITU gibt es zwei weitere internationale Nor-
mungsorganisationen mit Sitz in Genf: die Internationale 
Organisation für Normung (ISO) und die Internationale Elektro-
technische Kommission (IEC). Der Rückzug vieler europäischer 
und westlicher Unternehmen und nationaler Ressourcen aus 
diesen internationalen Normungsgremien im letzten Jahrzehnt 
spiegelt sich in der vergleichsweise geringen Anzahl von Füh-
rungspositionen in (ITU-)Studienkommissionen wider, in denen 
neue Normen entwickelt werden (S. 146 – 147).

Die Aufstockung des ITU-Budgets um 3,9 Mio. USD pro 
Jahr und die beträchtlichen Zusagen in Höhe von 29,74 Mrd. 
USD für die Partner2Connect-Digitalkoalition zur Förderung 
umfassender Konnektivität und des digitalen Wandels auf der 
ganzen Welt, unterstreichen das Engagement der Beitragszah-
ler für die Überwindung der digitalen Kluft(en) (S. 142 – 143).

Aus den schwierigen Verhandlungen über das Aktions-
programm (PoA; S. 148 – 149) zur Förderung eines verant- 
wortungsvollen staatlichen Verhaltens bei der Nutzung von 
IKT im Kontext internationaler Sicherheit lässt sich ableiten, 
dass es noch immer keinen allumfassenden Konsens über 
Normen für das Verhalten von Staaten im Internet gibt.  
Obwohl das Programm vom Ersten Ausschuss der UN-General-
versammlung in New York verabschiedet wurde, fanden in 
Genf zahlreiche Konsultationen und Hintergrundgespräche 
statt. Einige Verhandlungspartner waren sich über die Frage 
der Beteiligung mehrerer Interessengruppen uneins und un-
terstützten die Resolution daher nicht. Das neue Gremium 
wird 2025 – 2026 im Anschluss an das zweite Mandat der Offe-
nen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen (OEWG) für die 
Sicherheit von und bei der Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (2021 – 2025) eingerichtet.

Die jüngsten geopolitischen Spannungen haben erneut 
Besorgnis über die Fragmentierung des Internets und soge-
nannte „Splinternets“ ausgelöst. Daher verdoppeln eine Reihe 
von Akteuren und Staaten ihre Bemühungen zur Förderung 
eines offenen, freien und vernetzten Internets (S. 152 – 153).





Patentgesuche der Top 20 Patentbüros, 2021
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Patentgesuche nach Region

Prozentualer Anteil von Internetnutzern und -nutzerinnen und die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern, 2022

69 % Männer
63 % Frauen

66 % der GesamtbevölkerungWeltweit 

65 %
75 %

70 %Arabische 
Staaten

34 %

40 %

45 %

Afrika

61 %
67 %

64 %Asien und 
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83 %
84 %

84 %GUS

89 %
90 %

89 %Europa

83 %
83 %

83 %Nord- und 
Südamerika

67,6 %  
2021

18,5 %  
2021

10,5 %  
2021

54,6 %
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15,5 %
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und die  
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0,6 % 
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1,6 % 
2021

1,2 %
2021

0,7    % 
2011

Afrika

25 %
2011

2,8 %
2011

1,5 %
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15 der Top 20
Patentbüros haben im Jahr 2021 
eine höhere Anzahl von Patentge-
suchen als im Jahr 2020 erhalten. 

Unter den Top 20 
Büros vermeldeten  
Russland (-11,5 %), das  
Vereinigte Königreich (-8,7 %)  
und Deutschland (-5,7 %)  
die stärksten Rückgänge.

„Heute nutzen schätzungsweise 5,3 Milliarden Menschen, also 66 Prozent der Weltbevölkerung, 
das Internet [...] damit sind 2,7 Milliarden Menschen offline.“

Franz VON ERNST
Schweiz (1948 – 1949)

Yoshio UTSUMI
Japan (1999 – 2006)

Houlin ZHAO 
China (2015 – 2022)

Marco Aurelio ANDRADA 
Argentinien (1954 – 1958)

Richard E. BUTLER
Australien (1983 – 1989)

Leon MULATIER 
Frankreich (1950 – 1953)

Gerald C. GROSS 
USA (1958-1959 (Interim); 
1960 – 1965)

Hamadoun TOURE
Mali (2007 – 2014)

Doreen BOGDAN-MARTIN 
USA (2023)

Mohamed Ezzedine MILI
Tunesien (1997 – 1973  
(Interim); 1974 – 1982)

Pekka TARJANNE
Finnland (1989-1999)

1948

2023

Manohar  
Balaji SARWATE 
Indien  
(1965 – 1967)

Im Jahr 2021 
stiegen die 

weltweit 
eingereichten 
Patentgesuche 

um 3,6 %



Re
gi

on
 A

 (A
m

er
ik

a)
 (3

5)
 

B 
(W

es
te

ur
op

a)
 (3

3)
C 

(O
st

eu
ro

pa
 u

nd
 N

or
da

si
en

) (
21

)
D

 (A
fr

ik
a)

 (5
4)

 
E 

(A
si

en
 u

nd
 A

us
tr

al
as

ie
n)

 (5
0)

140 141

Israel

Zypern

HI. Stuhl

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Solomonen

 Ruanda
Burundi

Timor-Leste

Nauru

Monaco

Mikronesien

Montenegro
Nord-
mazedonien

 Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

 El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

 Bahrain

 Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Israel

Zypern

HI. Stuhl

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Solomonen

 Ruanda
Burundi

Timor-Leste

Nauru

Monaco

Mikronesien

Montenegro
Nord-
mazedonien

 Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

 El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

 Bahrain

 Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Israel

Zypern

HI. Stuhl

Vanuatu

Tuvalu

Trinidad & Tobago

Tonga

St. Vincent & die Grenadinen

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

Eswatini

Singapur

Seychellen

São Tomé & Príncipe

San Marino

Samoa
Solomonen

 Ruanda
Burundi

Timor-Leste

Nauru

Monaco

Mikronesien

Montenegro
Nord-
mazedonien

 Mauritius

Marshallinseln

Malta

Malediven

Luxemburg
Liechtenstein

Libanon

Lesotho

Kuwait

Komoren

Kiribati

Katar
Cabo 
Verde

Jamaika

Haiti

Grenada Gambia

Fidschi

 El Salvador

Dominica

Brunei Darussalam

Belize
Barbados

 Bahrain

 Bahamas

Antigua & Barbuda

Andorra

Die 193 UN-Mitgliedstaaten sind auch Teil der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU). Sie sind in fünf Regionen unterteilt.  
Der ITU-Rat ist das höchste Leitungsgremium der ITU. Er setzt 
sich aus 48 Mitgliedstaaten zusammen, die alle vier Jahre  
auf der Bevollmächtigtenkonferenz gewählt werden.

ITU-Mitgliedstaaten nach Regional-
gruppen und Sitzen im ITU-Rat

Digitales

Mitglied  
des ITU-Rats 
2023 – 2026 
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Im Oktober 2022 wählten die Mitgliedstaaten die ITU-Ratsmit-
glieder für den Zeitraum 2023 – 2026. Die Karte zeigt zudem  
die 15 größten Beitragszahler in den Haushalt der ITU.  
Das Budget stieg um 3,9 Mio. CHF pro Jahr dank der höheren 
Beiträge einiger Mitgliedstaaten.

ITU-Ratsmitglieder und  
Hauptbeitragszahler 

Digitales

35

15

1 Einheit = 318.000 CHF
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Der ITU-Rat ist das Leitungsgremium zwischen den Bevoll-
mächtigtenkonferenzen. Diese sind das höchste Organ der ITU 
für politische Entscheidungen. Der Rat ist maßgeblich für das 
Tagesgeschäft der UN-Sonderorganisation zuständig, wie  
z.B. der Koordinierung der Arbeitsprogramme. Die Karte zeigt  
die Mitglieder des ITU-Rates seit 2006 (einschließlich 2023 – 2026).

ITU-Ratsmitgliedschaft 2006 – 2026

Digitales

Generalsekretär(in) / Stellvertretender Generalsekretär
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Bei der Weltstandardisierungsversammlung (WTSA-20) im  
März 2022 wurden insgesamt 133 Kandidaten in Führungspositio-
nen der ITU-T-Studienkommissionen gewählt. Diese bestehen in 
der Regel aus je einem Vertreter der Regionalgruppen (S. 140 – 141). 
Aufgrund des russischen Angriffskrieges wurden bei der letzten 
Versammlung keine russischen Kandidaturen zugelassen.

Herkunftsländer des Leitungsper-
sonals der ITU-Studienkommissionen

Digitales
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Tunesien  
hat die meisten Vorsitze  

der ITU-T Studien-
kommissionen (5) inne. 
China stellt die meisten 
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ITU-T-Studienkom- 
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Der Erste Ausschuss der UN-Generalversammlung verabschiedete 
eine Resolution zur Schaffung des Aktionsprogramms zur Förde-
rung verantwortungsvollen staatlichen Handelns am 3. November 
2022. Es wird als ständiger und handlungsorientierter Mechanis-
mus nach dem zweiten Mandat der Offenen Arbeitsgruppe (OEWG) 
2021 – 2025 etabliert.

Abstimmung des Aktionsprogramms 
(PoA) für Cybersicherheit

Digitales

49 
Staaten  

waren Autoren 
der Resolution.

Die  
Resolution  

wurde von  
25 weiteren UN-
Mitgliedstaaten 

unterstützt.
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Die zwischenstaatliche „Freedom Online Coalition“ (FOC) ist eine 
Gruppe von Ländern, die sich Menschenrechten und Grundfrei-
heiten verpflichtet hat und 2011 von 15 Mitgliedstaaten gegrün-
det wurde; derzeit hat sie 36 Mitglieder. Die Koalition erleichtert 
die Koordinierung zwischen den Mitgliedern in Foren wie  
dem UN-Menschenrechtsrat und dem Internet Governance Forum.

Mitglieder der Freedom Online  
Coalition (FOC)

Digitales

Die USA  
haben den Vorsitz der 

Koalition für das  
Jahr 2023. Der Vorsitz 
rotiert jährlich unter  
den Mitgliedstaaten.

Die  
Slowakei  
ist das jüngste 

Mitglied und trat 
der Koalition im  

Jahr 2023 bei.
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In der Erklärung zur Zukunft des Internets werden Grundsätze 
für ein vertrauenswürdiges Internet genannt, das auf demo-
kratischen Grundprinzipien und -freiheiten basieren soll. Sie 
sieht ein Internet vor, welches frei, offen, global, interoperabel 
und sicher ist. Ursprünglich wurde sie von 61 Ländern unter-
stützt; Stand Januar 2023 wurde sie von 67 Ländern unterzeichnet.

Erklärung zur Zukunft des Internets

Digitales
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Der Globale Innovationsindex 2022 – der jährliche Bericht der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) – zeigt, dass die 
Budgets für F&E in den innovativsten Ländern in den Jahren 2020 
und 2021 stark angestiegen sind. 26 Entwicklungsländer über-
trafen das erwartete Innovationsniveau. Geopolitische Spannun-
gen könnten diesen Trend im Jahr 2022 jedoch umkehren. 

Innovationsleistungen 2022

Digitales

Iran,  
Madagaskar  

und Äthiopien  
gehören im Jahr 2022  

zum ersten Mal zu den  
drei führenden Innova-

tionsökonomien  
ihrer jeweiligen Einkom- 

mensgruppen.

Die drei  
innovativsten 

Wirtschaften nach 
Einkommens-

gruppe.

Überdurch-
schnittliche 

Leistung 
entsprechend des 

Entwicklungs- 
stands.
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Der Kampf gegen die Folgen der COVID-19-Pandemie bleibt eine 
der Prioritäten in den globalen Gesundheitsorganisationen in 
Genf. Während 2021 v.a. das Krisenmanagement im Vordergrund 
stand, rückte nach und nach auch die Verbesserung von Prä-
vention und Reaktion auf künftige Pandemien in den Blickpunkt.

Im Jahr 2021 war Genf Ort hitziger Diskussionen über die 
Frage der möglichst gerechten Verteilung von COVID-Impfstof-
fen und Medikamenten. Besonders kontrovers verlief die De-
batte über den Mehrwert einer möglichen Aussetzung von 
Urheberrechten. Zwar werden Entscheidungen über solche soge-
nannten „TRIPS Waiver“ in der Welthandelsorganisation (WTO) 
(S. 126 – 127) getroffen, doch wurde die Debatte auch in ande-
ren Foren geführt. Ein neues Instrument zur Bekämpfung des 
„Impfnationalismus“ vieler Staaten und der Unterstützung ei-
ner gerechteren Verteilung von Impfstoffen war der COVAX-Me-
chanismus unter Führung der globalen Impfallianz GAVI, der 
internationalen Impfstoff-Initiative CEPI (Koalition für Innovati-
onen in der Epidemievorbeugung) und der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) – mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNICEF) als Lieferpartner. Trotz oft kritisierter 
Schwächen darf COVAX durchaus als Beispiel internationaler 
Solidarität gelten. Die Karten auf den Seiten 162 – 165 zeigen je-
doch, dass zum Zeitpunkt der höchsten Nachfrage (2021) das 
Instrument nicht angemessen ausgestattet war, um den erheb-
lichen Bedarf in vielen sich entwickelnden Ländern zu erfüllen. 
Bemerkenswert: Der Mechanismus wurde nahezu ausschließ-
lich durch die EU, die USA und wohlhabende freiheitlich-demo-
kratische Länder finanziert.

Seit 2021 und besonders seit der 74. Weltgesundheitsver-
sammlung (WHA) im Mai 2021 haben mehrere Berichte hoch-
rangiger Expertenpanels eine grundlegende Reform zur Stär-
kung der Vorbereitung und Reaktion auf künftige Pandemien 
gefordert. Eine wichtige Empfehlung, die Reform der Finanzie-
rung der WHO und insbesondere die stufenweise Anhebung der 
Festbeiträge der Beitragszahler wurde auf der 75. Weltgesund-
heitsversammlung verabschiedet, auch dank des engagierten 

deutschen Vorsitzes in der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Finan-
zierung“. Ein weiterer Schritt war die Schaffung eines Verfah-
rens zur gegenseitigen Begutachtung (peer review) von Mit-
gliedstaaten (Universal Health and Preparedness Review, UHPR) 
zur Stärkung der nationalen Pandemievorbereitung.

Darüber hinaus wurden zwei historische Prozesse ange-
stoßen: Erstens starteten die Mitgliedstaaten einen Prozess zur 
gezielten Überarbeitung der Internationalen Gesundheitsvor-
schriften (IGV) von 2005, völkerrechtlich verbindlichen Vor-
schriften zur Verhütung und Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden Ausbreitung von Krankheiten. Ende 2022 hatten bereits 
16 Länder oder Ländergruppen konkrete Vorschläge für solche 
Anpassungen vorgelegt (S. 172 – 173). Zweitens initiierten die 
Mitgliedstaaten einen Prozess zur Erarbeitung einer Pandemie-
vereinbarung (S. 170 – 171). Beide Prozesse – die Überarbeitung 
der IGV und die Pandemievereinbarung – sollen zur 77. Weltge-
sundheitsversammlung im Mai 2024 zum Abschluss kommen – 
ein ehrgeiziger Zeitplan. 

Jenseits von COVID-19 bleiben andere gesundheitliche He-
rausforderungen dringlich, sei es die HIV-Inzidenzrate oder die 
so sogenannte „stille Pandemie“ antimikrobieller Resistenzen 
(AMR). Gleichzeitig werden einige Gesundheitsfragen zuneh-
mend kontrovers debattiert. Ein Beispiel dafür ist das Thema 
sexuelle und reproduktive Gesundheit: In der so genannten 
"Genfer Konsenserklärung" (S. 174-175) äußerte sich eine Grup-
pe von Mitgliedstaaten sehr kritisch zur Abtreibung. Ein zweites 
Beispiel war die Debatte während der 75. WHA im Mai 2022 zur 
Verabschiedung der neuen globalen Strategie für HIV, Hepatitis 
B und sexuell übertragbare Infektionen: Die Strategie wurde 
anders als üblich nicht im Konsens verabschiedet, da nicht we-
nige Staaten sich an für sie zu weit gehenden Begrifflichkeiten 
störten.
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Pandemievereinbarung

Erwachsene und Kinder mit HIV weltweit in Millionen, 2021

HIV-Inzidenz auf 1.000 Personen (Erwachsene 15 – 49), 2021

Todesrate pro 100.000 Einwohner, die auf antimikro-
bielle Resistenzen zurückzuführen ist (Schätzung 2019)

Naher Osten  
und Nordafrika 
11,2

Lateinamerika  
und Karibik 

14,4

Südostasien, 
Ostasien  
und Ozeanien 
11,7

Südasien 
21,5

Weltweit
0,31

Ostafrika und südliches Afrika 
2,39

Naher Osten  
und Nordafrika 
0,06West- und  

Zentralafrika 
0,46

West- und  
Mitteleuropa

0,12

Lateinamerika 
0,3

Nordamerika 
0,12

Asien und Pazifik 
0,10

Osteuropa und 
Zentralasien 
1,00

Karibik
0,57

Weltweit 
16,4Mitteleuropa,  

Osteuropa und 
Zentralasien 

17,6

Afrika südlich der Sahara
23,7

Hocheinkom-
mensländer 
13,0

UNAIDS Bericht 2022
Laut dem UNAIDS-Bericht 2022 sind 
die Fortschritte bei der Prävention 
und Behandlung weltweit ins Stocken 
geraten. Osteuropa und Zentralasien, 
Lateinamerika sowie der Nahe Osten 
und Nordafrika verzeichnen seit  
mehreren Jahren einen Anstieg der  
jährlichen HIV-Neuinfektionen.

Antimikrobielle 
Resistenz (AMR)
wird oft als „stille Pan-
demie“ bezeichnet und 
stellt laut der WHO eine 
ernste Bedrohung für die 
menschliche Gesundheit 
dar. Laut einer 2022  
im Lancet veröffentlichten 
Studie gab es weltweit 
schätzungsweise 1,27 Mio. 
Tote, die auf Antibiotika-
resistenz zurückzuführen 
sind.

Entwicklungen im Bereich der globalen Gesundheit
Eine der wichtigsten Entwicklungen war die Aufnahme von Verhandlungen  
über eine internationale Vereinbarung zur Pandemieprävention, -vorsorge  
und -reaktion, bisweilen auch „Pandemievertrag“ genannt. Die Idee entstand  
im Frühling 2020. Ziel ist es, ein solches Instrument auf der Weltgesund- 
heitsversammlung im Mai 2024 zu verabschieden.

36,7 Erwachsene 1,7 Kinder

19,7 Frauen, 15 Jahre und älter 0,64 

16,9 Männer, 15 Jahre und älter 0,68 

38,4 Mio. Infizierte insgesamt

davon Neuinfizierte

1,5 Mio. 

1,7 Kinder / 0,16 Neuinfizierte

April 2020
Chile bringt die Idee eines 

Pandemievertrags auf
2020

2021

2022

2023

November 2020
Vorschlag des Präsidenten des  

Europäischen Rates Charles Michel für einen 
internationalen Pandemievertrag

März 2021 
28 Staats- und Regierungs-

chefs und internationale 
Organisationen fordern 

einen Vertrag

Dezember 2021 
Entscheidung zum Start  
des Prozesses für ein globales 
Abkommen auf der WHA 

Februar 2022 
Erste Sitzung des Inter-
nationalen Verhandlungs-
gremiums (INB) über 
Modalitäten und Zeitplan

Juli 2022 
Zweite Sitzung des 
INB zur Erörterung 
der Fortschritte

Dezember 2022 
Dritte Sitzung  

des INB:  
„Konzeptioneller 

Nullentwurf“

Februar 2023 
„Nullentwurf“  

einer Pandemie-
vereinbarung

Mai 2023 
Zwischenbericht 
auf der 76. WHA

Mai 2024 
Geplante Verabschiedung 
des Instruments  
auf der 77. WHA
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Der Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt 
sich aus 34 Regierungsvertreterinnen und -vertretern zusam-
men, die von der Weltgesundheitsversammlung (WHA) für drei 
Jahre gewählt werden. Seine Hauptaufgaben: Beratung,  
Unterstützung und Umsetzung der Beschlüsse und Strategien 
der Weltgesundheitsversammlung (WHA).

Globale Gesundheit

Mitgliedstaaten des  
WHO-Exekutivrats 2022
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Empfänger von Impfstoffen durch 
die COVAX-Initiative pro Kopf 2021 

Die COVAX-Initiative beschafft und verteilt Impfstoffe vor allem 
an 92 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. 
Zwischen der ersten internationalen Lieferung nach Ghana  
im Februar 2021 und September 2021 wurden über 313 Mio. 
COVID-19-Impfdosen verteilt. Das ursprüngliche Ziel von  
2 Milliarden Impfdosen musste auf 2022 verschoben werden.

Globale Gesundheit

Bei einigen 
Impfstoffen 

handelte es sich 
um Zwei-Dosen-

Impfstoffe.

Gemeinsam 
geführt 

von der Impfallianz 
GAVI, CEPI und WHO. 

Lieferpartner:  
UNICEF.
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Empfänger von Impfstoffen durch 
die COVAX-Initiative pro Kopf 2022

Seit den ersten Auslieferungen im Februar 2021 hat die  
COVAX-Initiative bis Oktober 2022 mehr als 1,8 Mrd.  
COVID-19-Impfstoffdosen in 146 Volkswirtschaften geliefert. 
Obwohl sie ihr 2-Milliarden-Ziel auch Ende 2022 nicht  
erreichen konnte, gelang eine signifikante Steigerung der 
Lieferungen.

Globale Gesundheit

Von den erhaltenen 
Dosen kann nur bedingt 

auf die Zahl der ge- 
impften Personen 

geschlossen werden, da 
dieselbe Person mehrere 

Impfungen erhalten 
haben kann.

Letzte  
Aktuali- 
sierung: 
27.10.2022
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Malediven

Luxemburg

Malediven

Luxemburg

Malediven

Luxemburg

Teilnehmer am Universal Health and 
Preparedness Review (UHPR)

Im November 2020 kündigte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros 
den „Universal Health and Preparedness Review“ (UHPR) an, 
einen von den Mitgliedstaaten getragenen gegenseitigen Konsul-
tationsmechanismus mit dem Ziel der Stärkung nationaler 
Fähigkeiten zur Pandemievorbereitung und allgemeinen Gesund-
heitsversorgung. 14 Länder nehmen am Pilotprojekt teil.

Globale Gesundheit

Die ersten  
vier Länder

Thailand, Portugal, Irak und  
die Zentralafrikanische  

Republik haben das Projekt 
begonnen oder bereits 

abgeschlossen.

Das Ziel  
besteht darin,  

Best Practice-Beispiele 
zu sammeln und die 

entscheidenden Lücken  
der nationalen 

Pandemievorbereitung 
zu identifizieren.
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Überarbeitung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften

Auf der 150. Tagung des WHO-Exekutivrats im Januar 2022 
vereinbarten die WHO-Mitgliedstaaten, eine Überarbeitung der 
Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) aus dem Jahr 
2005 einzuleiten. Dies wurde durch die USA eingebracht und von 
über 40 Staaten unterstützt. Die USA hatten zuvor konkrete 
Vorschläge zur Änderung der IGV eingereicht.

Globale Gesundheit

Zielgerichtete 
Änderungen 
Eine umfassende 

Neuverhandlung der 
IGV ist nicht vor- 

gesehen.

Die IGV sind  
für die 194 

WHO-Mitglied- 
staaten rechts- 

verbindlich.

Ziel 2024 
Ein Reformpaket  

soll auf der 
Weltgesundheits- 

versammlung (WHA) 
2024 vorge- 

stellt werden.
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Unterstützung für die Verhandlung 
einer Pandemievereinbarung 

Auf der Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung (WHA) 
Ende 2021 wurde im Konsens beschlossen, ein zwischenstaat-
liches Verhandlungsgremium (INB) einzurichten, das mit der Aus-
arbeitung und Aushandlung eines WHO-Übereinkommens,  
eines Abkommens oder eines anderen Instruments zur Präven-
tion, Vorbereitung und Reaktion von Pandemien beauftragt wird. 

Globale Gesundheit

Vorgesehen ist 
die Abstimmung 

über einen 
entsprechenden 
Vorschlag bereits 

im Mai 2024.

Die 
Rechtsgrundlage 

der Vereinbarung und  
die Frage ihrer Ver- 

bindlichkeit wurden in 
der Sondersitzung noch 

nicht festgelegt.
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Änderungsvorschläge für Inter-
nationale Gesundheitsvorschriften

Die 75. Weltgesundheitsversammlung lud die Mitgliedstaaten 
dazu ein, bis zum 30. September 2022 Änderungsvorschläge zu 
den Internationalen Gesundheitsvorschriften einzureichen. 
Diese Karte zeigt Staaten, die bereits Änderungen vorgeschlagen 
haben (4 Staaten haben Vorschläge auch im Namen anderer 
Staaten eingereicht).

Globale Gesundheit

Änderungs-
vorschläge

umfassen verschiedene Themen, 
z.B. Informationsaustausch, 

Meldepflichten, Zugang, 
Festlegung einer 

„Gesundheitlichen Notlage 
internationaler Tragweite“ 

(PHEIC), Zugang zu 
Gesundheitsprodukten, 

Technologien und  
Know-how.
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Unterzeichner der  
„Genfer Konsenserklärung“ 

Am 22. Oktober 2020 signierten 34 Staaten die „Genfer Konsens-
erklärung zur Förderung der Frauengesundheit und Stärkung  
der Familie“, initiiert vom damaligen US-Außenminister Mike  
Pompeo. Die Unterzeichner betonen, „dass es kein internatio-
nales Recht auf Abtreibung gibt“ und „dass Abtreibung in  
keinem Fall als Familienplanungsmethode gefördert werden sollte“.

Globale Gesundheit

Die Erklärung  
ist nicht rechts- 

verbindlich.

Die USA 
hat sich am  

28. Januar 2021 unter 
der Regierung Biden 

von der Erklärung 
distanziert.

1

1

1
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WHA: Globale Strategie  
zur sexuellen Gesundheit

Auf der 75. Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Juni 2022 
wurde eine neue Globale Strategie zu HIV, Hepatitis B und sexuell 
übertragbaren Infektionen 2022 bis 2030 verabschiedet. Zahlrei-
che Länder störten sich an Formulierungen zur sexuellen Gesund-
heit und sexuellen Rechten. Aufgrund fehlenden Konsenses über 
den Wortlaut musste eine Abstimmung durchgeführt werden.

Globale Gesundheit

Rechte 
ausgesetzt 

Die Nichterfüllung 
finanzieller Ver- 

pflichtungen führte  
zur Aussetzung der 

Stimmrechte.

89 Staaten 
beteiligten sich 

nicht an der 
Abstimmung. 
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Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist die erste und 
älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen und auch 
die einzige dreigliedrige Organisation: So setzt sich ihr Verwal-
tungsrat nicht nur aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammen, sondern auch aus Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern (S. 182 – 183). Diese Einbindung der Sozial-
partner hat sich aufgrund der erheblichen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf Beschäftigung und Arbeitswelt als 
großer Vorteil erwiesen. Arbeitsmärkte in allen Kontinenten 
wurden durch die Krise massiv getroffen, wenn auch in unter-
schiedlichem Maße: Ende 2022 hatten die geleisteten Arbeits- 
stunden nur auf dem amerikanischen Kontinent das Vorkri-
senniveau erreicht. (siehe Dashboard).

Umso wichtiger war die Existenz tragfähiger sozialer Si-
cherungssysteme. Wie der Weltsozialschutzbericht 2020 – 2022 
der ILO aufzeigt, variiert der Anteil der Bevölkerung, die zu-
mindest durch eine Sozialschutzleistung abgesichert sind, von 
einem Land zum anderen jedoch erheblich (S. 186 – 187).

In vielfacher Hinsicht war 2022 ein sehr wichtiges Jahr für 
die ILO: Am 25. März 2022 wählte ihr Verwaltungsrat mit dem 
ehemaligen togolesischen Premier Gilbert Houngbo (zu die-
sem Zeitpunkt noch Präsident des Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung) erstmals einen General-
direktor vom afrikanischen Kontinent an ihre Spitze. Houngbo 
trat sein Amt im Oktober 2022 an und nannte den informellen 
Sektor als eine seiner Prioritäten.

Darüber hinaus gelang auf der 110. Tagung der Internatio-
nalen Arbeitskonferenz (IAK) im Mai/Juni 2022 die Aufnahme 
des Rechts auf eine „sichere und gesunde Arbeitsumwelt“ als 
fünftes grundlegendes Prinzip und Recht in die ILO-Erklärung 
von 1998 über die grundlegenden Prinzipien und Rechte. Alle 
Mitgliedstaaten der ILO verpflichten sich zur Achtung und För-
derung dieser grundlegenden Prinzipien, unabhängig davon, 
ob sie die damit verbundenen Übereinkommen ratifiziert ha-
ben. Im Falle des neuen Prinzips der „sicheren und gesunden 
Arbeitsumwelt“ gelten die Übereinkommen 155 (Ü155) über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Ü187 
über den Förderungsrahmen für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz als grundlegend. Im Vorfeld hatten 
einige Mitglieder des Verwaltungsrats Bedenken bezüglich 
der entsprechenden Klassifizierung des Übereinkommens 
155 angemeldet, da es als sehr weitreichend gilt und für eini-
ge Mitgliedstaaten nur schwer umzusetzen sein könnte. 2022 
hatten zahlreiche Mitgliedstaaten entweder nur eines oder 
überhaupt keines der beiden Übereinkommen ratifiziert 
(S. 184 – 185).

Die ILO musste sich auch mit einigen wichtigen, politisch 
heiklen Fragen auseinandersetzen: Die Diskussionen über 
Zwangsarbeit in Xinjiang (siehe auch S. 50 – 57 im Menschen-
rechtskapitel des Atlas) spielte 2022 eine wichtige Rolle im 
Normenanwendungsausschuss, konkret ging es hier um die 
fehlende Einhaltung des Übereinkommens 111 („Diskriminie-
rung in Beschäftigung und Beruf“). Auch Belarus sah sich 
aufgrund der Unterdrückung der freien Gewerkschaften und 
der Verhaftung eines stellvertretenden (Arbeitnehmer-)Mit-
glieds des ILO-Verwaltungsrats starker Kritik ausgesetzt.

Schließlich unterstützte die ILO auf vielfältige Weise die 
Ukraine und auch die benachbarte Republik Moldau ange-
sichts des russischen Angriffs, unter anderem durch Beratung, 
aber auch durch Nahrungsmittellieferungen für Binnenflücht-
linge und Flüchtlinge (siehe Dashboard). 





Einfluss von COVID-19 und anderen Krisen auf Beschäftigung 

Unterstützung der ILO für die Ukraine

Zeitleiste der ILO-Generaldirektoren

Albert THOMAS
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(1932 – 1938)

John G. WINANT 
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Togo (2022)
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Welt
2020

2021

2022

Q1 -4,5 %

Q1

Q1

Q2 -18,4 %

Q2

Q2

Q3 -7,2 %

Q3

Q3

Q4 -4,7 %

-3,9 %
-3,9 %
-4,1 %

-2,6 %

-1 %
-1,8 %
-1,4 %

Q4

Asien und Pazifik
2020

2021

2022

-5,8 %

-5,6 %
-3,9 %

-3 %

-0,8 %
-2,1 %

-1,5 %

-3,6 %
-3,9 %

-2,3 %

-16,9 %

Europa und Zentralasien

-3,2 %

-5,9 %
-5,4 %

-5,2 %
-2,3 %
-2,4 %

-1,7 %

-1 %
-1,7 %

-2 %

-17,4 %

Afrika

-1,5 %
-15,7 %

-7,1 %
-4,2 %

-4,6 %
-4,9 %

-6,2 %
-4,8 %

-2,6 %
-2,3 %
-2,1 %

-3,2 %

-9 %
-4,8 %

-5,9 %

-3,3 %
-2,1 %
-1,8 %

-7,4 %
-6,5 %

-4,6 %

-20,1 %

Arabische Staaten

-2,9 %

-6,3 %
-5,5 %

-4 %
-2,3 %

-0,1 %
+0,2 %
+0,6 %

-15,6 %
-8,7 %

-28,5%

Amerika
2020

2021

2022

Q2

Amerika
war die einzige 
Region, in der die 
Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden im 
3. Quartal 2022 über 
dem Niveau des  
3. Quartals 2019 lag.

Ukraine 
Die ILO schätzt, dass die Be-
schäftigung in der Ukraine 
im Jahr 2022 um 15,5 % 
(oder 2,4 Mio. Arbeitsplätze) 
niedriger gewesen sein wird 
als 2021.

ILO-General-
direktoren
In den 103 Jahren 
ihres Bestehens 
wurde die ILO  
28 Jahre lang von 
einem Franzosen, 
24 Jahre von einem 
US-Amerikaner  
und 19 Jahre von 
einem Briten geleitet. 

Veränderung der geleisteten Arbeits-
stunden im Vergleich zu 2019 4.Q  

(bezogen auf die Bevölkerung von 15 bis 64 J.)

3,32 Mio. 
erhalten 0,83 Mio.

erhalten

Ukraine Republik 
Moldau 

5,3 Mio.
benötigte Finanzierung

1,2 Mio.
Vertriebene erhielten 
Informationen, wie sie 
vermeiden können, 
Opfer von Menschen-
handel und Zwangs-
arbeit zu werden.

54.000
Unternehmen er-
hielten Informationen 
über die Fortführung 
des Betriebs während 
des Kriegsrechts.

6,3 Mio. 
benötigte Finanzierung
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Zusammensetzung des  
ILO-Verwaltungsrats 2021 – 2024

Der Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorganisation ist 
das Exekutivorgan der ILO. Er trifft Entscheidungen über die 
Schwerpunktsetzung, die Agenda der jährlichen Internationalen 
Arbeitskonferenz, nimmt das Programm und den Haushalt  
der Organisation an und wählt den Generaldirektor.

Arbeit 

Land mit Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertreter (5)

Land mit Arbeitgeber-
vertreter (9)

Land mit Arbeitnehmer-
vertreter (9)

Dreigliedrigkeit 
Der dreigliedrige 

Charakter der ILO spiegelt 
sich im Verwaltungsrat 

wider: von 56 Vertretern 
sind 28 Regierungen,  
14 Arbeitgeber und  
14 Arbeitnehmer. 

Ständige  
Sitze 

Zehn der Sitze im 
Verwaltungsrat sind 

dauerhaft Staaten mit 
„großer industrieller 

Bedeutung“ vor- 
behalten.
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Ratifizierung von  
ILO-Kernarbeitsnormen

Die fünf grundlegenden Prinzipien der ILO finden sich in ILO-
Übereinkommen oder Instrumenten. Die Annahme eines neuen 
Grundprinzips bedeutet, dass sich alle ILO-Mitgliedstaaten zu 
dessen Einhaltung und Förderung dessen verpflichten, unabhän-
gig von der Ratifizierung entsprechender Übereinkommen. Diese 
Karte zeigt den Stand der Ratifizierung in den Mitgliedstaaten.

Arbeit 

Neues  
Übereinkommen 
Die beiden entsprechenden 

Übereinkommen des neuen 
grundlegenden Prinzips sind  

Ü155 (Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz)  

und Ü187 (Förderungsrahmen  
für Sicherheit und Gesund- 

heitsschutz am  
Arbeitsplatz).

Neues Prinzip 
Im Jahr 2022 hat die 

Internationale Arbeits-
konferenz eine „sichere  

und gesunde Arbeits-
umgebung“ als fünftes 
grundlegendes Prinzip  

aufgenommen.

Malaysia  
und Singapur 

ratifizierten das 
Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangs- 
arbeit (Ü105), haben es  
später jedoch wieder  

gekündigt. 

Bisher wurde 
Ü155 von  

75 Ländern 
ratifiziert, Ü187 
von 59 Ländern.

1

1

1
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Sozialversicherungsschutz  
weltweit laut ILO 2020 – 2022

Der Weltsozialschutzbericht 2020-2022 der ILO gibt  
den prozentualen Anteil der Bevölkerung an,  
der im Jahr 2020 durch zumindest eine Sozialschutzleistung 
abgesichert war (Gesundheit ausgenommen).

Arbeit 

Globale 
Absicherung 
Im Jahr 2020 waren 

46,9 % der Welt-
bevölkerung durch 

mindestens eine 
Sozialschutzleistung 

abgesichert. 

SDG Ziel 1.3
sieht vor, den nationalen 

Gegebenheiten ent-
sprechende Sozialschutz-

systeme und -maßnahmen 
für alle umzusetzen und  

eine breite Versorgung der 
Armen und Schwachen  

zu erreichen.

Nur 30,6 %  
der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen 
Alter sind rechtlich 
durch umfassende 

Sozialversiche- 
rungssysteme ab- 

gesichert.
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Genf wird oft als „Stadt des Friedens“ bezeichnet, v.a. aufgrund 
der langjährigen Tradition als Gastgeberin von Friedensver-
handlungen und Institutionen wie dem Roten Kreuz. Außerdem 
beherbergt Genf eine lebendige Gemeinschaft von NROs und 
Instituten, welche in den Bereichen Frieden und Mediation, Si-
cherheit und Abrüstung tätig sind.

Am bedeutendsten ist die Abrüstungskonferenz (CD), 
welche mit ihren 65 Mitgliedern, darunter den fünf im Nuklea-
ren Nichtverbreitungsvertrag genannten Kernwaffenstaaten 
und jährlich wechselnden Beobachterstaaten, dreimal jährlich 
in Genf tagt (S. 190 – 191). Entsprechend unterhalten mehrere 
Länder eigens für die CD zuständige Botschafterinnen und 
Botschafter. Die Konferenz ist formal unabhängig von der UN 
und hat zusammen mit ihrer Vorgängerin, der Konferenz des 
Komitees für Abrüstung, wichtige Rüstungskontrollabkom-
men auf den Weg gebracht, u.a. den Nuklearen Nichtverbrei-
tungsvertrag (NVV, 1968), das Übereinkommen über das 
Verbot biologischer Waffen (BWÜ, 1972), das Chemiewaffen-
übereinkommen (CWÜ, 1993) oder den Vertrag über das um-
fassendes Verbot von Nuklearversuchen (CTBT, 1996). Im Jahr 
2009 richtete sie mehrere Arbeitsgruppen ein, die sich u.a. mit 
dem Verbot der Produktion von spaltbare Material für Waffen-
zwecke (FMCT) oder der Ausarbeitung praktischer Schritte zur 
Reduzierung von Kernwaffen und der Verhinderung eines 
Wettrüstens im Weltraum (PAROS) beschäftigen.

Obwohl ihre Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten ins Sto-
cken geriet, bleibt sie das einzige multilaterale Abrüstungsfo-
rum weltweit. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden 
mehrere Überprüfungskonferenzen verschoben, konnten aber 
schließlich im Jahr 2022 abgehalten werden. Der Einmarsch 
Russlands in die Ukraine wird unter Diplomatinnen und Diplo-
maten als Wendepunkt angesehen. Er hat die Arbeit der Konfe-
renz weiter erschwert. Die internationalen Gespräche über ein 
Verbot von letalen autonomen Waffensystemen (LAWS), die seit 
2017 in Genf geführt werden, kamen nach der russischen Inva-
sion zum Stillstand; allerdings konnte man sich auch zuvor nicht 

auf die Begrenzung autonomer Waffen einigen. Seit der Veröf-
fentlichung der 11 Leitprinzipien zu LAWS durch die Gruppe der 
Regierungssachverständigen (GGE) sind mithin keine großen 
Fortschritte erzielt worden. Die Positionen einiger Mitglieder 
der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (CCW), 
vor allem die der USA (nur unverbindlicher Verhaltenskodex) 
und Russlands (keine neue Regelung für LAWS), machen einen 
Durchbruch in naher Zukunft unwahrscheinlich. Auch auf der 
10. NVV-Überprüfungskonferenz, die im August 2022 stattfand, 
konnte kein Konsens erzielt werden, da Russland mit einigen 
Formulierungen nicht einverstanden war. Nach einer Reihe ge-
genseitiger Anschuldigungen, vor allem zwischen den USA und 
Russland, wegen der angeblichen Unterhaltung von Anlagen für 
biologische Waffen in der Ukraine, verabschiedete die 9. BWÜ-
Überprüfungskonferenz im Konsens ein Abschlussdokument. 
Es zielt darauf ab, das Übereinkommen zu stärken und an das 
21. Jahrhundert anzupassen. Darüber hinaus fiel der 25. Jahres-
tag des Übereinkommens über das Verbot von Antipersonen-
minen (S. 192 – 193), der im November in Genf gefeiert wurde, 
mit beunruhigenden neuen Entwicklungen zusammen: Antiper-
sonenminen werden erneut von Myanmar und Russland einge-
setzt, wobei letzteres seit der Invasion mindestens sieben 
Typen in der Ukraine verlegt hat. Außerdem ist die Ukraine das 
einzige Land der Welt, in dem noch immer Streumunition 
(S. 194 – 195) eingesetzt wird, insbesondere in großem Umfang 
von Russland.

Der Weg zu Wiederaufbau und Entwicklung von Ländern in 
Konfliktsituationen, ist oft beschwerlich und anspruchsvoll. Da 
dies eine interdisziplinäre und ganzheitliche Herangehensweise 
erfordert, haben sich die g7+, eine Gruppe fragiler oder von 
Konflikten betroffener Länder, mit der WTO zusammenge-
schlossen, um die Integration ihrer Volkswirtschaften in das 
multilaterale Handelssystem zu erleichtern (S. 196 – 197). Das 
Programm betrachtet Handel als Teil der Lösung und versucht, 
die Vorteile wirtschaftlicher Integration zur Unterstützung von 
Friedenskonsolidierung und Staatsaufbau zu nutzen. 
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Die 1978 gegründete und formal von den Vereinten Nationen 
unabhängige Abrüstungskonferenz (CD) ist das einzige multi-
laterale Verhandlungsforum auf globaler Ebene für Abrüstungs-
fragen und tagt dreimal jährlich in Genf. Die Konferenz hat  
65 Mitgliedstaaten, darunter die fünf NVV-Kernwaffenstaaten. 
Darüber hinaus nehmen auch jedes Jahr Beobachterstaaten teil.

Mitgliedstaaten und Beobachter  
der Abrüstungskonferenz

 Frieden und Sicherheit

Wichtige 
Errungenschaften  

Vertrag über die Nichtverbreitung  
von Kernwaffen (1968), 

Übereinkommen über das Verbot 
biologischer Waffen (1972), 

Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen (1993),  

Vertrag über das umfassende  
Verbot von Nuklear - 

versuchen (1996).

Weltweiter  
Anteil an Exporten 
wichtiger Waffen, 
10 größte  
Exporteuren,  
2017 – 2021 (SIPRI)

Weltweiter  
Anteil an  
Importen  
wichtiger  
Waffen,  
10 größte  
Importeure,  
2017 – 2021 (SIPRI)

Arbeitsbereiche 
Umfassende Abrüstung; 

Prävention von Atomkrieg 
und Wettrüsten im 

Weltraum; neue Arten von 
Massenvernichtungswaffen 

oder radiologische  
Waffen.
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Übereinkommen über das  
Verbot von Antipersonenminen

2022 markierte das 25-jährige Bestehen des Minenverbotsver-
trags, welcher den Einsatz, Entwicklung und Lagerung von 
Landminen verbietet. Die 164 Vertragsstaaten treffen sich jährlich 
in Genf. 2021 waren weltweit 67 Staaten oder Territorien kontami-
niert. Mindestens 5.544 Menschen wurden getötet oder verletzt, 
davon 26 % in Afghanistan, 17 % in Syrien und 8 % im Jemen.

 Frieden und Sicherheit

Russische 
Streitkräfte  

in der Ukraine 
haben seit ihrem Einmarsch 

sieben Arten von Anti-
personenminen eingesetzt. 

Noch nie setzte ein Land, 
welches keine Vertragspartei 

ist, die Waffe auf dem  
Gebiet eines Vertrags- 

staates ein.

Größte 
Lagerbestände 

werden unterhalten von 
Russland (26,5 Mio.), 

Pakistan (6),  
Indien (4-5), China (5) 

und den USA (3).

15 Geber 
stellten insgesamt  

524,5 Mio. USD, 97 % der 
gesamten Unterstützung 
für Minenräumung zur 

Verfügung. Weltweit war  
die Unterstützung 2021  

um 7 % rückläufig.

11 Hersteller  
von Minen

China, Kuba, Indien, Iran, 
Myanmar, Nordkorea, 

Pakistan, Russland, 
Singapur, Rep. Korea  

und Vietnam.

Zivilisten 
stellten 76 % der 
Opfer, die Hälfte 

davon waren 
Kinder.

67 Staaten  
sind bekannt oder 

stehen im Verdacht, 
kontaminiert  

zu sein.

>200 Todesopfer 
im Jahr 2021

Die 5 wichtigsten Geber 
für Minenräumung  
in Mio. USD (Anteil am 
Gesamtbetrag)

40 %

6,95 %
7,02 %

7,78 %

11,9 %

35,69 %
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Übereinkommen über  
das Verbot von Streumunition

Das Übereinkommen über Streumunition wurde im Jahr 2008 
angenommen. Im August 2022 gab es 110 Vertragsstaaten, die 
sich jährlich in Genf treffen. Streumunition gilt als De-facto-Land-
mine, da sie noch lange nach Beendigung des Konflikts wahllos 
tötet und verstümmelt. Während die Zahl der Opfer weltweit 
zurückging, verzeichnete die Ukraine einen dramatischen Anstieg.

 Frieden und Sicherheit

Die Ukraine 
ist das einzige Land seit 2021, in 

dem Streumunition neu eingesetzt 
wurde. Russland hat mindestens 
sechs Typen in großem Umfang 

seit seiner Invasion eingesetzt. Die 
ukrainischen Streitkräfte scheinen 
sie laut Cluster Munition Monitor 

2022 mindestens dreimal im  
Krieg eingesetzt zu haben.

Das 
Übereinkommen 
verbietet die Verwendung, 

Herstellung, Lagerung  
und Weitergabe von Streu- 
munition und verlangt die 

Zerstörung von Lager-
beständen, Räumung und 

Opferhilfe.

99 % der  
Bestände,
welche von den 

Vertragsstaaten gemeldet 
wurden, sind seit der 

Verabschiedung  
des Übereinkommens 

vernichtet worden.

97 % zivile 
Todesopfer 

66 % von ihnen 
waren Kinder.

26 Staaten  
und 3 andere  

Gebiete/Territorien 
sind konta- 

miniert.

Todesopfer  
im Jahr 2021
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WTO Trade for Peace

Das Trade-for-Peace-Programm der WTO unterstützt fragile oder 
von Konflikten betroffene Länder (FCS) bei ihrem Beitritt in das 
multilaterale Handelssystem. Es ging aus der 2017 gegründeten 
g7+ WTO-Beitrittsgruppe hervor. Die g7+, eine zwischenstaatliche 
Organisation von 20 konfliktbetroffenen Ländern, unterstützt  
die Bemühungen um Friedenskonsolidierung und Staatsaufbau.

 Frieden und Sicherheit

Drei Mitglieder der  
g7+ WTO-Beitritts-

gruppe sind der WTO 
als Vollmitglieder 

beigetreten: Afghanistan 
(2016), Liberia (2016)  

und Jemen (2014).

Während der  
12. WTO-Minister-

konferenz, 
forderte die g7+ WTO-

Beitrittsgruppe - zusammen 
mit anderen FCS - die Erstellung 

eines Arbeitsprogramms  
für die FCS.

Die g7+ WTO 
Beitrittsgruppe 
ist eine Untergruppe der  
g7+ Mitgliedstaaten, die  
über ihren Beitritt zur  

WTO verhandeln. Sie nahm 
den Sudan in die Gruppe auf, 

obwohl das Land kein 
g7+-Mitgliedstaat ist.
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Ägypten 
Albanien 
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Angola 
Antigua und Barbuda 
Äquatorialguinea 
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Obwohl Genf der zweite Hauptsitz der Vereinten Nationen 
ist, wird seine Bedeutung in der Öffentlichkeit oft 
übersehen. Zu Unrecht, argumentiert der „Kleine Atlas des 
internationalen Genf 2021/2022“, denn in der Arbeit der 
über 45 hier ansässigen internationalen Organisationen 
und über 750 Nichtregierungsorganisationen konkretisiert 
sich multilaterale Diplomatie wie an kaum einem anderen 
Ort der Welt. Anhand zentraler Genfer Politikfelder, wie 
Menschenrechte, Humanitäre Hilfe, Flucht und Migration, 
Welthandel, Digitales, Globale Gesundheit, Arbeit oder 
Frieden und Sicherheit, zeigt der Atlas schlaglichtartig die 
zentrale Bedeutung des internationalen Genf für globale 
Entwicklungen und den Multilateralismus auf.

9 783985 741427




